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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1631/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 14. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

14.9.2002 L 247/1Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 13. September 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 46,8
096 46,3
999 46,5

0707 00 05 052 92,6
628 143,3
999 118,0

0709 90 70 052 81,1
999 81,1

0805 50 10 388 53,9
524 57,0
528 58,3
999 56,4

0806 10 10 052 61,0
064 84,5
400 189,5
999 111,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 85,5
400 88,0
512 84,3
720 71,5
800 163,1
804 88,2
999 96,8

0808 20 50 052 105,3
388 74,4
720 50,1
999 76,6

0809 30 10, 0809 30 90 052 115,3
999 115,3

0809 40 05 052 73,6
060 68,0
064 59,2
066 108,4
068 46,0
094 53,9
624 189,0
999 85,4

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1632/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 900/2002 zur Ausschreibung der Erstattung für die
Ausfuhr von Roggen nach allen Drittländern außer Estland, Litauen und Lettland

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1163/2002 (4),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1408/2002 des Rates (5) enthält
Zugeständnisse in Form von gemeinschaftlichen Zollkon-
tingenten für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse
und sieht die autonome, befristete Anpassung
bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche
Erzeugnisse gemäß dem Europaabkommen mit Ungarn
vor. Die Abschaffung der Erstattungen für nach Ungarn
ausgeführten Roggen ist eines der vorgesehenen Zuge-
ständnisse.

Es sollten daher die Bestimmungen geändert werden, die
durch die Verordnung (EG) Nr. 900/2002 der Kommis-
sion (6) festgelegt sind.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 900/2002 wird wie folgt geändert:

1. Der Titel erhält folgende Fassung:

„Verordnung (EG) Nr. 900/2002 der Kommission vom 30.
Mai 2002 zur Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr
von Roggen nach allen Drittländern außer Ungarn, Estland,
Litauen und Lettland“.

2. In Artikel 1 erhält Absatz 2 folgende Fassung:

„(2) Die Ausschreibung betrifft die Ausfuhr von Roggen
nach allen Drittländern außer Ungarn, Estland, Litauen und
Lettland.“

3. Der Titel des Anhangs I erhält folgende Fassung:

„Wöchentliche Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr
von Roggen nach allen Drittländern außer Ungarn, Estland,
Litauen und Lettland“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

14.9.2002 L 247/3Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
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(6) ABl. L 142 vom 31.5.2002, S. 14.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1633/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1429/2002 mit Durchführungsbestimmungen zu den
gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1151/2002, (EG) Nr. 1362/2002 und (EG) Nr. 1361/2002 des

Rates für Estland, Lettland bzw. Litauen vorgesehenen Zollkontingenten für Rindfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2345/2001 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 32
Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1151/2002 des Rates vom 27.
Juni 2002 über Zugeständnisse in Form von gemein-
schaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Anpassung, als auto-
nome und befristete Maßnahme, bestimmter im Europa-
Abkommen mit Estland vorgesehener Zugeständnisse (3)
sieht die Eröffnung bestimmter jährlicher Zollkontin-
gente für Rindfleischerzeugnisse vor.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1429/2002 der Kommission (4)
legt keine Durchführungsbestimmungen für das Zollkon-
tingent für Saumfleisch und Zwerchfellpfeiler (Nieren-
zapfen) fest, das in der Verordnung (EG) Nr. 1151/2002
vorgesehen ist. Es ist daher erforderlich, dieses in die
Verordnung (EG) Nr. 1429/2002 aufzunehmen.

(3) Die Bedingungen für die Beantragung von Einfuhrli-
zenzen sollten angepasst werden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1429/2002 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe b) Unterabsatz 2 erhält
folgende Fassung:

„Für Estland werden die folgenden drei Erzeugnisgruppen
festgelegt:

Gruppe 1: KN-Codes 0201, 0202,

Gruppe 2: KN-Codes 1602 50 10,

Gruppe 3: KN-Codes 0206 10 95, 0206 29 91.“

2. Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe c) erhält folgende Fassung:

„c) Ein Einfuhrlizenzantrag muss sich für jede Erzeugnis-
gruppe auf eine Erzeugnismenge von mindestens 15
Tonnen beziehen, darf jedoch die in Artikel 2 definierte
verfügbare Menge nicht übersteigen.“

3. Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Lizenzanträge können nur in den ersten 12
Tagen jedes Zeitraums gemäß Artikel 2 gestellt werden. Für
den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2002 können
die Anträge für Saumfleisch und Zwerchfellpfeiler (Nieren-
zapfen) mit Ursprung in Estland (Laufende Nr. 09.4852)
jedoch bis spätestens 27. September 2002 und für alle
anderen Erzeugnisse bis spätestens 20. August 2002 gestellt
werden.“

4. Der Anhang I wird durch den Anhang der vorliegenden
Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Juli 2002.

14.9.2002L 247/4 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21.
(2) ABl. L 315 vom 1.12.2001, S. 29.
(3) ABl. L 170 vom 29.6.2002, S. 15.
(4) ABl. L 206 vom 3.8.2002, S. 9.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

14.9.2002 L 247/5Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE
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Ursprungsland Laufende
Nummer KN-Code Warenbezeichnung

Geltender
Zollsatz

(% des MBZ)

Jahresmenge
vom

1.7.2002
bis 30.6.2003

(in t)

Jährliche
Erhöhung

ab 1.7.2003
(in t)

ANHANG

„ANHANG I

Für die Einfuhren der folgenden Erzeugnisse mit Ursprung in den nachstehend genannten Ländern gelten die
nachstehend festgelegten Zugeständnisse

(MBZ = Meistbegünstigungszollsatz)

Estland 09.4851 0201 Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt Befreiung 1 100 350

0202 Fleisch von Rindern, gefroren

1602 50 10 Zubereitungen oder Konserven von Rindfleisch,
nicht gegart, einschließlich Mischungen aus
gegartem Fleisch oder gegarten Schlachtneben-
erzeugnissen und nicht gegartem Fleisch und nicht
gegarten Schlachtnebenerzeugnissen

09.4852 0206 10 95
0206 29 91

Saumfleisch und Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen)
von Rindern, frisch, gekühlt oder gefroren

Befreiung 100 30

Lettland 09.4871 0201 Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt Befreiung 675 75

0202 Fleisch von Rindern, gefroren

0206 10 95 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern,
frisch oder gekühlt, Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen)
und Saumfleisch

0206 29 91 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern,
gefroren, Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und
Saumfleisch

0210 20 Fleisch von Rindern, gesalzen, in Salzlake,
getrocknet oder geräuchert

0210 99 51 Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch
von Rindern

0210 99 90 Genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlacht-
nebenerzeugnissen

1602 50 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern,
anders zubereitet oder haltbar gemacht

Litauen 09.4861 0201 Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt Befreiung 2 000 200

0202 Fleisch von Rindern, gefroren

0206 10 95 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern,
frisch oder gekühlt, Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen)
und Saumfleisch

0206 29 91 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern,
gefroren, Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und
Saumfleisch

0210 20 Fleisch von Rindern, gesalzen, in Salzlake,
getrocknet oder geräuchert

0210 99 51 Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch
von Rindern

0210 99 90 Genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlacht-
nebenerzeugnissen

1602 50 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern,
anders zubereitet oder haltbar gemacht“



VERORDNUNG (EG) Nr. 1634/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1279/98, (EG) Nr. 1128/1999 und (EG) Nr. 1247/1999
über bestimmte Einfuhrzollkontingente für Rindfleischerzeugnisse infolge der neuen Zuge-
ständnisse zugunsten der Republik Ungarn im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1408/2002 des

Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2345/2001 (2), insbesondere auf Artikel 32 Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1408/2002 des Rates
vom 29. Juli 2002 über Zugeständnisse in Form von gemein-
schaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirtschaftliche
Erzeugnisse und über die autonome und befristete Anpassung
bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche Erzeugnisse
gemäß dem Europa-Abkommen mit Ungarn (3), insbesondere
auf Artikel 1 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 2408/2002 sieht neue Zuge-
ständnisse bei der Einfuhr bestimmter Rindfleischerzeug-
nisse im Rahmen der Zollkontingente vor, die durch das
Europa-Abkommen mit der Republik Ungarn eröffnet
worden sind. Sie gelten mit Wirkung vom 1. Juli 2002,
ausgenommen für das Zollkontingent mit der laufenden
Nummer 09.4774.

(2) Daher sind folgende Durchführungsverordnungen der
Kommission zu ändern:

— Verordnung (EG) Nr. 1279/98 der Kommission vom
19. Juni 1998 mit Durchführungsbestimmungen zu
den gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1727/2000,
(EG) Nr. 2290/2000, (EG) Nr. 2433/2000, (EG) Nr.
2434/2000, (EG) Nr. 2435/2000 und (EG) Nr. 2851/
2000 für die Republik Ungarn, die Republik Bulga-
rien, die Tschechische Republik, die Slowakische
Republik, Rumänien und die Republik Polen vorgese-
henen Zollkontingenten für Rindfleisch (4), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2857/2000 (5),

— Verordnung (EG) Nr. 1128/1999 der Kommission
vom 28. Mai 1999 mit Durchführungsbestimmungen
betreffend ein Zollkontingent für bis zu 80 kg

schwere Kälber mit Ursprung in bestimmten Drittlän-
dern (6), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1096/2001 (7),

— Verordnung (EG) Nr. 1247/1999 der Kommission
vom 16. Juni 1999 mit Durchführungsbestim-
mungen betreffend ein Zollkontingent für lebende
Rinder mit einem Stückgewicht von 80 bis 300 kg
mit Ursprung in bestimmten Drittländern (8), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1096/2001.

(3) Die vollständige oder teilweise Erstattung des Einfuhr-
zolls, die sich aus der Senkung der Zölle ab 1. Juli 2002
ergibt, erfolgt gemäß Artikel 236 der Verordnung (EWG)
Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Fest-
legung des Zollkodex der Gemeinschaften (9), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 (10),
und Artikel 878 ff. der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungs-
vorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des
Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften (11), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2787/2000 (12).

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1279/98 wird wie folgt geändert:

1. Der Titel erhält folgende Fassung:

„Verordnung (EG) Nr. 1279/98 der Kommission vom 19.
Juni 1998 mit Durchführungsbestimmungen zu den gemäß
den Verordnungen (EG) Nr. 2290/2000, (EG) Nr. 2433/
2000, (EG) Nr. 2434/2000, (EG) Nr. 2435/2000, (EG) Nr.
2851/2000 und (EG) Nr. 1408/2002 für die Republik Bulga-
rien, die Tschechische Republik, die Slowakische Republik,
Rumänien, die Republik Polen und die Republik Ungarn
vorgesehenen Zollkontingenten für Rindfleisch.“

14.9.2002 L 247/7Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21.
(2) ABl. L 315 vom 1.12.2001, S. 29.
(3) ABl. L 205 vom 2.8.2002, S. 9.
(4) ABl. L 176 vom 20.6.1998, S. 12.
(5) ABl. L 332 vom 28.12.2000, S. 55.

(6) ABl. L 135 vom 29.5.1999, S. 50.
(7) ABl. L 150 vom 6.6.2001, S. 33.
(8) ABl. L 150 vom 17.6.1999, S. 18.
(9) ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.
(10) ABl. L 311 vom 12.12.2000, S. 17.
(11) ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1.
(12) ABl. L 330 vom 27.12.2000, S. 1.



2. Artikel 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Artikel 1

Für jedes Erzeugnis gemäß Anhang I dieser Verordnung, das
im Rahmen der mit den Verordnungen (EG) Nr. 2290/2000,
(EG) Nr. 2433/2000, (EG) Nr. 2434/2000, (EG) Nr. 2435/
2000, (EG) Nr. 2851/2000 und (EG) Nr. 1408/2002 festge-
setzten Kontingente in die Gemeinschaft eingeführt wird, ist
eine Einfuhrlizenz vorzulegen.“

3. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) Unterabsatz 2 erhält
folgende Fassung:

„Unter ‚Erzeugnisgruppe‘ versteht man die Erzeugnisse mit
Ursprung in einem einzigen der in Anhang I genannten
Länder; eine Erzeugnisgruppe umfasst entweder Erzeugnisse
der KN-Codes 0201 und 0202, Erzeugnisse der KN-Codes
0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90,
0210 99 51, 0210 99 59 und 0210 99 90 mit Ursprung in
Ungarn, Erzeugnisse der KN-Codes 1602 50 31, 1602 50 39
und 1602 50 80 mit Ursprung in Rumänien oder Erzeug-
nisse des KN-Codes 1602 50 mit Ursprung in Polen.“

4. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Abweichend von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr.
1445/95 tragen der Lizenzantrag und die Lizenz in Feld 16
eine der jeweils unter demselben Gedankenstrich aufge-
führten Gruppen von KN-Codes:
— 0201, 0202,
— 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90,

0210 99 51, 0210 99 59, 0210 99 90,
— 1602 50 31, 1602 50 39, 1602 50 80,
— 1602 50.“

5. Anhang I wird durch den Anhang dieser Verordnung
ersetzt.

Artikel 2

Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1128/1999 erhält
folgende Fassung:

„(2) Für die in Absatz 1 genannte Menge wird der Zoll-
satz

— für Tiere mit Ursprung in der Tschechischen Republik,
der Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland
und Litauen um 80 % gesenkt,

— für Tiere mit Ursprung in Polen und Ungarn um 90 %
gesenkt.“

Artikel 3

Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1247/1999 erhält
folgende Fassung:

„(2) Für die in Absatz 1 genannte Menge wird der Zoll-
satz

— für Tiere mit Ursprung in der Tschechischen Republik,
der Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland
und Litauen um 80 % gesenkt,

— für Tiere mit Ursprung in Polen und Ungarn um 90 %
gesenkt.“

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Wirkung vom
1. Juli 2002. Das Zugeständnis unter der laufenden Nummer
09.4774 gilt jedoch ab Datum des Inkrafttretens dieser Verord-
nung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Ursprungsland Laufende
Nummer KN-Code Warenbezeichnung

Geltender
Zollsatz
(% MBZ)

Jahresmenge
vom 1.7.2002
bis 30.6.2003

(in t)

Jährliche
Erhöhung

ab 1.7.2003
(in t)

ANHANG

„ANHANG I

Für die Einfuhren folgender Erzeugnisse mit Ursprung in den nachstehenden Ländern in die Gemeinschaft
werden nachstehende Zugeständnisse gewährt

(MBZ = Meistbegünstigungszollsatz)

Ungarn 09.4707 0201
0202

Rindfleisch, frisch, gekühlt oder gefroren frei 13 655 1 365

09.4774 0206 10 95 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von
Rindern, frisch oder gekühlt: Nierenzapfen und
Saumfleisch

frei 1 000 100

0206 29 91 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von
Rindern, gefroren: Nierenzapfen und Saum-
fleisch

0210 20 10
0210 20 90

Fleisch von Rindern, gesalzen, in Salzlake,
getrocknet oder geräuchert

0210 99 51 Nierenzapfen und Saumfleisch von Rindern

0210 99 59 Andere Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern

0210 99 90 Genießbares Mehl von Fleisch oder von
Schlachtnebenerzeugnissen

Polen 09.4824 0201
0202

Rindfleisch, frisch, gekühlt oder gefroren frei 19 200 1 600

1602 50 Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut von
Rindern,
— anders zubereitet oder haltbar gemacht (1)

Tschechische
Republik

09.4623 0201
0202

Rindfleisch, frisch, gekühlt oder gefroren 20 3 500 0

Slowakei 09.4624 0201
0202

Rindfleisch, frisch, gekühlt oder gefroren 20 3 500 0

Rumänien 09.4753 0201
0202

Rindfleisch, frisch, gekühlt oder gefroren frei 3 000 250

1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80

Rindfleisch, zubereitet oder haltbar gemacht

Bulgarien 09.4651 0201
0202

Rindfleisch, frisch, gekühlt oder gefroren 20 250 0

(1) Koeffizient für die Umrechnung in Frischfleisch = 2,14.“



VERORDNUNG (EG) Nr. 1635/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Einstellung der Fischerei auf Kabeljau durch Schiffe unter der Flagge Spaniens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2846/98 (2), insbesondere auf Artikel 21
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2555/2001 des Rates vom
18. Dezember 2001 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und damit zusammenhängende Fangbedingungen
für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in
den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschafts-
schiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen (2002) (3)
sind für das Jahr 2002 Quoten für Kabeljau vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Kabeljaufänge in den norwegischen ICES-Gebieten I
und II durch Schiffe, die die Flagge Spaniens führen oder

in Spanien registriert sind, die für 2002 zugeteilte Quote
erreicht. Spanien hat die Befischung dieses Bestands ab
dem 28. August 2002 verboten. Es empfiehlt sich daher,
dieses Datum zu übernehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Kabeljaufänge in den norwegischen ICES-
Gebieten I und II durch Schiffe, die die Flagge Spaniens führen
oder in Spanien registriert sind, gilt die Spanien für 2002 zuge-
teilte Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Kabeljau in den norwegischen ICES-Gebieten I
und II durch Schiffe, die die Flagge Spaniens führen oder in
Spanien registriert sind, sowie die Aufbewahrung an Bord, das
Umladen und Anlanden von Fängen aus diesem Bestand, die
von den genannten Schiffen nach Beginn der Anwendung
dieser Verordnung getätigt werden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 28. August 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1636/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für Butterfett für die 276. Sonderausschreibung im
Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90 der Kommis-
sion vom 20. Februar 1990 über die Gewährung einer
Beihilfe im Ausschreibungsverfahren für Butterfett zum
unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 124/1999 (4),
führen die Interventionsstellen im Hinblick auf die
Gewährung einer Beihilfe für Butterfett eine Daueraus-
schreibung durch. Nach Artikel 6 derselben Verordnung
wird aufgrund der je Sonderausschreibung einge-
gangenen Angebote eine Höchstbeihilfe für Butterfett
mit einem Mindestfettgehalt von 96 % festgesetzt, oder
es wird der Ausschreibung nicht stattgegeben. Die
Bestimmungssicherheit muss entsprechend festgesetzt
werden.

(2) In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist die
Höchstbeihilfe auf die nachstehend genannte Höhe fest-
zusetzen und die entsprechende Bestimmungssicherheit
festzulegen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 429/90 durchzuführende 276. Sonderaus-
schreibung werden die Höchstbeihilfe und die Bestimmungs-
sicherheit wie folgt festgesetzt:

— Höchstbeihilfe: 105 EUR/100 kg,
— Bestimmungssicherheit: 116 EUR/100 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 14. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1637/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm,
Butter und Butterfett für die 104. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß

der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommis-
sion vom 15. Dezember 1997 über den Verkauf von
Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm,
Butter und Butterfett für die Herstellung von Backwaren,
Speiseeis und anderen Lebensmitteln (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 635/2000 (4), verkaufen
die Interventionsstellen bestimmte Buttermengen aus
ihren Beständen durch Ausschreibung und gewähren für
den Rahm, die Butter und das Butterfett eine Beihilfe.
Nach Artikel 18 der genannten Verordnung werden
aufgrund der auf jede Einzelausschreibung einge-
gangenen Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter
sowie ein Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und
Butterfett festgesetzt, oder es wird beschlossen, der

Ausschreibung keine Folge zu leisten. Der genannte
Mindestverkaufspreis und der betreffende Beihilfehöchst-
betrag können je nach Verwendungszweck, Milchfettge-
halt der Butter und Verarbeitungsweise differenziert
werden. Die Höhe der Verarbeitungssicherheit(en) ist
entsprechend festzulegen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 104. Einzelausschreibung im Rahmen der mit der
Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Dauerausschrei-
bung sind die Mindestverkaufspreise, die Beihilfehöchstbeträge
sowie die Verarbeitungssicherheiten in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 14. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 13. September 2002 zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für
Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm, Butter und Butterfett für die 104. Einzelausschreibung im

Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mindest- Butter
In unverändertem
Zustand — — — —

verkaufspreis ≥ 82 %
Butterfett — — — —

Verarbeitungssicherheit

In unverändertem
Zustand — — — —

Butterfett — — — —

Butter ≥ 82 % 85 81 — 81

Beihilfe-
Butter < 82 % 83 79 — 79

höchstbetrag
Butterfett 105 101 105 101

Rahm — — 36 34

Butter 94 — — —

Verarbeitungs-
sicherheit Butterfett 116 — 116 —

Rahm — — 40 —



VERORDNUNG (EG) Nr. 1638/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Festsetzung des Höchstankaufspreises für Butter bei der im Rahmen der Dauerausschreibung
nach der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 durchgeführten 57. Einzelausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999
der Kommission vom 16. Dezember 1999 mit Durch-
führungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1255/
1999 hinsichtlich der Interventionen auf dem Markt für
Butter und Rahm (3), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1614/2001 (4), wird unter Berücksichti-
gung der bei einer Einzelausschreibung erhaltenen Ange-
bote nach Maßgabe des geltenden Interventionspreises
ein Höchstankaufspreis festgesetzt oder beschlossen, die
Ausschreibung aufzuheben.

(2) Aufgrund der erhaltenen Angebote ist der Höchstan-
kaufspreis in der nachstehend bezeichneten Höhe festzu-
setzen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die nach der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 durchge-
führte 57. Einzelausschreibung, für die die Angebotsfrist am
10. September 2002 abgelaufen ist, wird der
Höchstankaufspreis auf 295,38 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 14. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1639/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Aussetzung des Ankaufs von Butter in bestimmten Mitgliedstaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 der Kommis-
sion vom 16. Dezember 1999 mit Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates hinsichtlich der
Interventionen auf dem Markt für Butter und Rahm (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1614/2001 (4), insbe-
sondere auf Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 sieht vor,
dass die Kommission die Ankäufe durch Ausschreibung
in einem Mitgliedstaat je nach Fall eröffnet oder aussetzt,
sobald festgestellt wird, dass der Marktpreis in dem
betreffenden Mitgliedstaat zwei aufeinander folgende
Wochen lang unter 92 % des Interventionspreises liegt
bzw. zwei aufeinander folgende Wochen lang
mindestens 92 % des Interventionspreises entspricht.

(2) Die jüngste Liste der Mitgliedstaaten, in denen die Inter-
vention ausgesetzt ist, wurde mit der Verordnung (EG)
Nr. 1595/2002 der Kommission (5) aufgestellt. Diese
Liste muss angepasst werden, um den neuen Markt-
preisen Rechnung zu tragen, die Belgien und Luxemburg
gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999
mitgeteilt haben. Aus Gründen der Klarheit ist die Liste
zu ersetzen und die Verordnung (EG) Nr. 1595/2002
aufzuheben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1255/
1999 vorgesehene Ankauf von Butter durch Ausschreibung
wird in Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, den
Niederlanden, Österreich, Luxemburg und Schweden ausgesetzt.

Artikel 2

Die Verordnung (EG) Nr. 1595/2002 wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 14. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1640/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden repräsentativen Preise
und zusätzlichen Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1423/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhr von Erzeugnissen des Zuckersektors außer Melasse (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 624/98 (4),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 2 zweiter Unterabsatz und
Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsentativen
Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle wurden durch

die Verordnung (EG) Nr. 1153/2002 der Kommission (5),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1611/
2002 (6), festgesetzt.

(2) Die Anwendung der mit der Verordnung (EG) Nr. 1423/
95 erlassenen Festsetzungsbestimmungen auf die
Angaben, die der Kommission vorliegen, hat die
Änderung der geltenden Beträge gemäß dem Anhang zur
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1423/95 genannten Erzeugnisse anzuwendenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Zölle sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 14. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 13. September 2002 zur Änderung der bei der Einfuhr von Weiß-
zucker, Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 99 anwendbaren repräsentativen Preise und

zusätzlichen Zölle

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

je 100 kg
Eigengewicht

Zusätzlicher Zoll je
100 kg

Eigengewicht

1701 11 10 (1) 18,41 7,10
1701 11 90 (1) 18,41 13,06
1701 12 10 (1) 18,41 6,91
1701 12 90 (1) 18,41 12,54
1701 91 00 (2) 21,36 15,45
1701 99 10 (2) 21,36 10,03
1701 99 90 (2) 21,36 10,03
1702 90 99 (3) 0,21 0,43

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates (ABl. L 178 vom
30.6.2001, S. 1).

(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt I der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates (ABl. L 178 vom
30.6.2001, S. 1).

(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1641/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Festsetzung des Weltmarktpreises für nicht entkörnte Baumwolle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Protokoll Nr. 4 über Baumwolle im Anhang
zur Akte über den Beitritt Griechenlands, zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1050/2001 des Rates (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 des Rates
vom 22. Mai 2001 über die Erzeugerbeihilfe für Baumwolle (2),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
regelmäßig anhand des in der Vergangenheit festge-
stellten Verhältnisses zwischen dem für entkörnte
Baumwolle festgestellten Weltmarktpreis und dem für
nicht entkörnte Baumwolle berechneten Weltmarktpreis
auf der Grundlage des Weltmarktpreises für entkörnte
Baumwolle ermittelt. Dieses in der Vergangenheit festge-
stellte Verhältnis ist mit Artikel 2 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1591/2001 der Kommission vom 2.
August 2001 (3), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1486/2002 (4) zur Durchführung der Beihilferege-
lung für Baumwolle festgesetzt worden. Kann der Welt-
marktpreis so nicht ermittelt werden, so wird er anhand
des zuletzt ermittelten Preises bestimmt.

(2) Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
für ein Erzeugnis, das bestimmte Merkmale aufweist,
unter Berücksichtigung der günstigsten Angebote und

Notierungen auf dem Weltmarkt unter denjenigen
bestimmt, die als repräsentativ für den tatsächlichen
Markttrend gelten. Zu dieser Bestimmung wird der
Durchschnitt der Angebote und Notierungen herange-
zogen, die an einem oder mehreren repräsentativen
europäischen Börsenplätzen für ein in einem Hafen der
Gemeinschaft cif-geliefertes Erzeugnis aus einem der
Lieferländer festgestellt werden, die als die für den inter-
nationalen Handel am repräsentativsten gelten. Es sind
jedoch Anpassungen dieser Kriterien für die Bestimmung
des Weltmarktpreises für entkörnte Baumwolle vorge-
sehen, um den Differenzen Rechnung zu tragen, die
durch die Qualität des gelieferten Erzeugnisses oder die
Art der Angebote und Notierungen gerechtfertigt sind.
Diese Anpassungen sind in Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1591/2001 festgesetzt.

(3) In Anwendung vorgenannter Kriterien wird der Welt-
marktpreis für nicht entkörnte Baumwolle in nachste-
hender Höhe festgesetzt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 genannte
Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle wird auf
22,528 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 14. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1642/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur Festsetzung der im Sektor Getreide geltenden Zölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der Kommission
vom 28. Juni 1996 mit Durchführungsbestimmungen zur
Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der im Sektor Getreide geltenden Zölle (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 597/2002 (4), insbe-
sondere auf Artikel 2 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
werden bei der Einfuhr der in Artikel 1 derselben
Verordnung genannten Erzeugnisse die Zölle des
gemeinsamen Zolltarifs erhoben. Bei den Erzeugnissen
von Absatz 2 desselben Artikels entsprechen die Zölle
jedoch dem bei ihrer Einfuhr geltenden Interventions-
preis, erhöht um 55 % und vermindert um den auf die
betreffende Lieferung anwendbaren cif-Einfuhrpreis.
Dieser Zollsatz darf jedoch den Zoll des Gemeinsamen
Zolltarifs nicht überschreiten.

(2) Gemäß Artikel 10 Absatz 3 der genannten Verordnung
wird der cif-Einfuhrpreis unter Zugrundelegung der für
das betreffende Erzeugnis geltenden repräsentativen
Weltmarktpreise berechnet.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 wurden die
Durchführungsbestimmungen erlassen, die sich auf die
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beziehen und die im
Sektor Getreide geltenden Zölle betreffen.

(4) Die Einfuhrzölle gelten, bis eine Neufestsetzung in Kraft
tritt, außer wenn in den zwei Wochen vor der folgenden
Festsetzung keine Notierung der in Anhang II der
Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugsbörse
vorliegt.

(5) Damit sich die Einfuhrzölle reibungslos anwenden lassen,
sollten ihrer Berechnung die in repräsentativen Bezugs-
zeiträumen festgestellten Marktkurse zugrunde gelegt
werden.

(6) Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 hat
die Festsetzung der Zölle gemäß dem Anhang zur vorlie-
genden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verord-
nung (EWG) Nr. 1766/92 anwendbaren Zölle werden in
Anhang I unter Zugrundelegung der im Anhang II derselben
Verordnung angegebenen Bestandteile festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG I

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 geltenden Zölle

KN-Code Warenbezeichnung Einfuhrzoll (2)
(EUR/t)

1001 10 00 Hartweizen hoher Qualität 0,00

mittlerer Qualität (1) 0,00

1001 90 91 Weichweizen, zur Aussaat 0,00

1001 90 99 Weichweizen hoher Qualität, anderer als zur Aussaat (3) 0,00

mittlerer Qualität 0,00

niederer Qualität 0,00

1002 00 00 Roggen 9,24

1003 00 10 Gerste, zur Aussaat 9,24

1003 00 90 Gerste, andere als zur Aussaat (4) 9,24

1005 10 90 Mais, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 33,24

1005 90 00 Mais, anderer als zur Aussaat (5) 33,24

1007 00 90 Körner-Sorghum, zur Aussaat, anderer als Hybrid-Körner-Sorghum 19,33

(1) Auf Hartweizen, der den Mindestmerkmalen für Hartweizen mittlerer Qualität gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 nicht genügt, wird der für Weichweizen
niederer Qualität geltende Zoll erhoben.

(2) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96), kann der
Zoll ermäßigt werden um
— 3 EUR/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder
— 2 EUR/t, wenn sie in einem Hafen in Irland, im Vereinigten Königreich, in Dänemark, Schweden, Finnland oder an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel entladen

wird.
(3) Der Zoll kann pauschal um 14 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
(4) Der Zoll kann pauschal um 8 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
(5) Der Zoll kann pauschal um 24 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
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ANHANG II

Berechnungsbestandteile

(Zeitraum vom 30. August 2002 bis 12. September 2002)

1. Durchschnitt der zwei Wochen vor der Festsetzung:

Börsennotierung Minneapolis Kansas City Chicago Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis

Erzeugnis (% Eiweiß, 12 % Feuchtigkeit) HRS2. 14 % HRW2. 11,5 % SRW2 YC3 HAD2 mittlere
Qualität (*)

US barley 2

Notierung (EUR/t) 177,85 170,09 148,01 111,60 200,79 (**) 190,79 (**) 123,67 (**)

Golf-Prämie (EUR/t) — 23,14 10,68 9,59 — — —

Prämie/Große Seen (EUR/t) 27,01 — — — — — —

(*) Negative Prämie („discount“) in Höhe von 10 EUR/t (Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(**) fob Duluth.

2. Fracht/Kosten: Golf von Mexiko-Rotterdam: 12,69 EUR/t. Große Seen-Rotterdam: 24,12 EUR/t.

3. Zuschüsse gemäß Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).



VERORDNUNG (EG) Nr. 1643/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur dritten Änderung der Verordnung (EG) Nr. 310/2002 des Rates über bestimmte restriktive
Maßnahmen gegenüber Simbabwe

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 310/2002 des Rates vom
18. Februar 2002 über bestimmte restriktive Maßnahmen
gegenüber Simbabwe (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1345/2002 der Kommission (2), und insbesondere
Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 310/2002 des
Rates ist die Kommission ermächtigt, Anhang I auf der
Grundlage von Beschlüssen in Bezug auf den Anhang
zum Gemeinsamen Standpunkt 2002/145/GASP (3) zu
ändern.

(2) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 310/2002 enthält
eine Liste der Personen, Organisationen und Einrich-
tungen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen
nach Maßgabe dieser Verordnung eingefroren werden.

(3) Nachdem der Rat am 13. September 2002 eine
Änderung des Anhangs zum Gemeinsamen Standpunkt
2002/145/GASP beschlossen hat, ist Anhang I entspre-
chend zu ändern.

(4) Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorge-
sehenen Maßnahmen gewährleistet werden kann, muss
die Verordnung unmittelbar in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 310/2002 des Rates wird
durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
Christopher PATTEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 310/2002 des
Rates

1. Mugabe, Robert Gabriel Präsident, geb. 21.2.1924, Kutama

2. Buka, Flora Staatsministerin für das Landreformprogramm (ehemalige Staatsministerin im
Amt des Vizepräsidenten Muzenda), geb. 25.2.1968

3. Charamba, George Ständiger Sekretär und Sprecher des Ministers für Infomation

4. Charumbira, Fortune Stellvertretende Ministerin für die Lokalverwaltungen, öffentliche Arbeiten und
das nationale Wohnungswesen, geb. 10.6.1962

5. Chigwedere, Aeneas Minister für Bildung, Sport und Kultur, geb. 25.11.1939

6. Chihuri, Augustine Polizeichef, geb. 10.3.1953

7. Chikowore, Enos Sekretär für Land und Wiederansiedlung, geb. 1936

8. Chinamasa, Patrick Minister für Justiz, geb. 25.1.1947

9. Chindori-Chininga, Edward Minister für Bergbau und Energie, geb. 14.3.1955

10. Chiwenga, Constantine Generalleutnant der Landstreitkräfte, geb. 25.8.1956

11. Chiwewe, Willard Erster Sekretär im Außenministerium, geb. 19.3.1949

12. Chombo, Ignatius Minister für Kommunalverwaltung, geb. 1.8.1952

13. Dabengwa, Dumiso Hochrangiges Ausschussmitglied, geb. 1939

14. Goche, Nicholas Minister für Sicherheit, geb. 1.8.1946

15. Gumbo, Rugare Stellvertretender Minister für Inneres, geb. 8.3.1940

16. Hove, Richard Sekretär für Wirtschaftsfragen, geb. 1935

17. Karimanzira, David Sekretär für Finanzen, geb. 25.5.1947

18. Kasukuwere, Saviour Stellvertretender Sekretär für Jugendfragen, geb. 23.10.1970

19. Kuruneri, Christopher Stellvertretender Minister für Finanzen und Wirtschaftsentwicklung, geb.
4.4.1949

20. Lesabe, Thenjiwe Sekretärin für Frauenfragen, geb. 1933

21. Machava, Jaison Minister für Bergwerke und die Entwicklung des Bergbaus, geb. 13.6.1952

22. Made, Joseph Minister für Landwirtschaft, geb. 21.11.1954

23. Madzongwe, Edna Stellvertretende Sekretärin für Produktion und Arbeit, geb. 11.7.1943

24. Mahofa, Shuvai Stellvertretende Ministerin für Jugendentwicklung, Gleichstellungsfragen und
Schaffung von Arbeitsplätzen, geb. 4.4.1941

25. Makoni, Simbarashe Finanzminister, geb. 22.3.1950

26. Malinga, Joshua Stellvertretender Sekretär des Politbüros, Stellvertretender Sekretär für Behin-
derte und Benachteiligte, geb. 28.4.1944

27. Mangwana, Paul Staatsminister für Unternehmen und halbstaatliche Einrichtungen (ehemaliger
Stellvertretender Minister für Justiz-, Rechts- und Parlamentsangelegenheiten),
geb. 10.8.1961

28. Mangwende, Witness Minister für Verkehr und Kommunikation (ehemaliger Stellvertretender
Sekretär für Verwaltung), geb. 15.10.1946

29. Manyika Elliot Minister für Jugend, geb. 30.7.1955

30. Manyonda, Kenneth Stellvertretender Minister für Industrie und Internationalen Handel, geb.
10.8.1948

31. Marumahoko, Reuben Stellvertretender Minister für die Entwicklung im Bereich Energie und Strom,
geb. 4.4.1948

32. Masuku, Angeline Sekretärin des Politbüros, Sekretärin für Wohlfahrt behinderter und benachtei-
ligter Personen, geb. 14.10.1936

33. Mathuthu, T Stellvertretender Sekretär für Verkehr und soziale Wohlfahrt

34. Midzi, Amos Bernard Muvenga Minister für die Entwicklung im Bereich Energie und Strom, geb. 4.7.1952

35. Mnangagwa, Emmerson Parlamentssprecher, geb. 15.9.1946

36. Mobeshora, Swithun Minister für Verkehr und Kommunikation, geb. 20.8.1945

37. Mohadi, Kembo Minister für Inneres (ehemaliger Stellvertretender Minister für die Lokalverwal-
tungen, öffentliche Arbeiten und das nationale Wohnungswesen), geb.
15.11.1949

38. Moyo, Jonathan Minister für Information, geb. 12.1.1957

39. Moyo, July Minister für den öffentlichen Dienst, Arbeit und soziale Wohlfahrt, geb.
7.5.1950
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40. Moyo, Simon Khaya Stellvertretender Sekretär für Rechtsangelegenheiten, geb. 1945

41. Mpofu, Obert Stellvertretender Sekretär für Nationale Sicherheit, geb. 12.10.1951

42. Msika, Joseph Vizepräsident, geb. 6.12.1923

43. Muchena, Olivia Staatsministerin für Information und Öffentlichkeitsarbeit (ehemalige Staatsmi-
nisterin im Amt des Vizepräsidenten Msika), geb. 18.8.1946

44. Muchinguri, Oppah Sekretärin für Gleichstellungsfragen und Kultur, geb. 14.12.1958

45. Mudenge, Stan Außenminister, geb. 17.12.1941, Zimutu Reserve

46. Mugabe, Grace Ehefrau von Robert Mugabe, geb. 23.7.1965

47. Mugabe, Sabina Hochrangiges Ausschussmitglied, Politbüromitglied, geb. 14.10.1934

48. Mujuru, Joyce Ministerin für Ländliche Ressourcen und Wasser, geb. 15.4.1955

49. Mujuru, Solomon Hochrangiges Ausschussmitglied, geb. 1949

50. Mumbengegwi, Samuel Minister für Hochschulbildung und Technologie, geb. 23.10.1942

51. Murerwa, Herbert Minister für Finanzen und Wirtschaftsentwicklung (ehemaliger Minister für
Industrie und Internationalen Handel), geb. 31.7.1941

52. Mushohwe, Christopher Stellvertretender Minister für Verkehr und Kommunikation, geb. 6.2.1954

53. Mutasa, Didymus Sekretär für Außenbeziehungen, geb. 27.7.1935

54. Mutiwekuziva, Kenneth Stellvertretender Minister für die Entwicklung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen, geb. 27.5.1948

55. Muzenda, Simon Vengesai Vizepräsident, geb. 28.10.1922

56. Muzenda, Tsitsi Hochrangiges Ausschussmitglied, Politbüromitglied, geb. 28.10.1922

57. Muzonzini, Elisha Brigadegeneral (Nachrichtendienst), geb. 24.6.1957

58. Ncube, Abedinico Stellvertretender Minister für Auswärtige Angelegenheiten, geb. 13.10.1954

59. Ndlovu, Naison Sekretär für Produktion und Arbeit, geb. 22.10.1930

60. Ndlovu, Sikhanyiso Stellvertretender Sekretär für Kommissariat, geb. 20.9.1949

61. Nhema, Francis Minister für Umwelt und Tourismus, geb. 17.4.1959

62. Nkomo, John Im Präsidentenamt zuständig für besondere Angelegenheiten (ehemaliger Mini-
ster für Inneres), geb. 22.8.1934

63. Nkomo, Stephen Hochrangiges Ausschussmitglied, geb. 1925

64. Nyoni, Sithembiso Ministerin für kleine und mittlere Unternehmen (ehemalige Staatsministerin,
informeller Sektor), geb. 20.9.1949

65. Parirenyatwa, David Minister für Gesundheitsfragen und Wohlfahrt der Kinder (ehemaliger Stellver-
tretender Minister), geb. 2.8.1950

66. Pote, S M Stellvertretende Sekretärin für Gleichstellungsfragen und Kultur

67. Rusere, Tinos Stellvertretender Minister für Ländliche Ressourcen und Wasserwirtschaft, geb.
10.5.1945

68. Sakupwanya, Stanley Stellvertretender Sekretär für Gesundheitsfragen und Wohlfahrt der Kinder

69. Sekeramayi, Sidney Minister für Verteidigung, geb. 30.3.1944

70. Shamuyarira, Nathan Sekretär für Information und Öffentlichkeitsarbeit, geb. 29.9.1928

71. Shiri, Perence Generalleutnant der Luftwaffe, geb. 1.11.1955

72. Shumba, Isaiah Stellvertretender Minister für Bildung, Sport und Kultur, geb. 3.1.1949

73. Sikhosana, Absolom Politbüro-Sekretär, Sekretär für Jugendfragen

74. Stamps, Timothy Minister für Gesundheitsfragen und Wohlfahrt der Kinder, geb. 15.10.1936

75. Tawengwa, Solomon Stellvertretender Politbüro-Sekretär, Stellvertretender Sekretär für Finanzen,
geb. 15.6.1940

76. Tungamirai, Josiah Sekretär für Beschäftigung und Eingeborenenförderung, geb. 8.10.1948

77. Utete, Charles Kabinettschef, geb. 30.10.1938

78. Zimonte, Paradzai Leiter der Strafvollzugsanstalten

79. Zvinavashe, Vitalis General (CDS), geb. 1943
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1644/2002 DER KOMMISSION
vom 13. September 2002

zur dritten Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung
bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen,
die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen, und zur

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über
die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver
Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen,
die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den
Taliban in Verbindung stehen, und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 467/2001 des Rates über das Verbot der Ausfuhr
bestimmter Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan,
über die Ausweitung des Flugverbots und des Einfrierens von
Geldern und anderen Finanzmitteln betreffend die Taliban von
Afghanistan (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1580/2002 (2), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die
Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verord-
nung eingefroren werden.

(2) Der Sanktionsausschuss beschloss am 11. September
2002, die Liste der Personen, Gruppen und Organisa-
tionen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen
einzufrieren sind, zu ändern; Anhang I ist somit entspre-
chend zu ändern.

(3) Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorge-
sehenen Maßnahmen gewährleistet werden kann, muss
die Verordnung unmittelbar in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Anhang aufgeführten Personen, Gruppen und Organisa-
tionen werden in die Liste in Anhang I der Verordnung (EG)
Nr. 881/2002 aufgenommen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. September 2002

Für die Kommission
Christopher PATTEN

Mitglied der Kommission

14.9.2002 L 247/25Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 139 vom 29.5.2002, S. 9.
(2) ABl. L 237 vom 5.9.2002, S. 3.



ANHANG

Personen, Gruppen und Organisationen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 aufgenommen
werden

Natürliche Personen

1. Wa'el Hamza Julaidan (auch bekannt als Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin und Abu
Al-Hasan al Madani); Geburtsdatum: 22. Januar 1958; Geburtsort: Al-Madinah, Saudi-Arabien; saudi-arabischer Pass
Nr. A-992535.

Juristische Personen, Gruppen und Organisationen

2. Eastern Turkistan Islamic Movement oder East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (auch bekannt als Eastern Turki-
stan Islamic Party).
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 19. Juni 2002

über Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland zugunsten der Deutschen Post AG

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 2144)

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/753/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 88 Absatz
2 Unterabsatz 1,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, insbesondere auf Artikel 62 Absatz 1
Buchstabe a),

nach Aufforderung Dritter zur Äußerung gemäß den vorgenannten Artikeln (1) und unter Berücksichtigung
ihrer Stellungnahmen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

I. VERFAHREN

(1) Mit Schreiben vom 17. August 1999 teilte die Kommission der Bundesregierung mit, dass sie wegen
mehrerer staatlicher Maßnahmen zugunsten der Deutschen Bundespost Postdienst („DB-Postdienst“),
die 1995 in die Deutsche Post AG („DPAG“) umgewandelt wurde, das Verfahren nach Artikel 88
Absatz 2 EG-Vertrag eingeleitet habe.

(2) In ihrem Beschluss über die Einleitung des Verfahrens äußerte die Kommission die Vermutung, dass
die staatlichen Ausgleichszahlungen, die DB-Postdienst und in der Folge die DPAG für die Erbringung
von Dienstleistungen im allgemeinem Interesse erhalten haben, möglicherweise über die spezifischen
Nettomehrkosten hinausgehen, die der DB-Postdienst und der DPAG durch die Erfüllung dieser
Leistungen entstehen. Konkret kündigte die Kommission die Untersuchung folgender mutmaßlicher
Beihilfemaßnahmen an:

(3) Finanzierung des 1998 erfolgten Erwerbs der Postbank AG: Der Beschluss über die Einleitung des
Verfahrens nimmt Bezug auf die Vermutung eines Beschwerdeführers, wonach die DPAG die
Postbank AG 1998 vom deutschen Staat durch Verrechnung des Kaufpreises mit einer angeblichen
Forderung der DPAG gegenüber dem Staat erworben habe. Nach Ansicht des Beschwerdeführers
seien Zweifel am Bestehen dieser Forderung angebracht, da eine solche Forderung gegen den Staat in
der Bilanz der DPAG nicht ausgewiesen sei. Die Kommission argumentierte in ihrem Beschluss über
die Einleitung des Verfahrens, dass ein Erwerb durch Verrechnung des Kaufpreises mit einer nicht
existierenden Forderung bzw. einer Forderung, an deren Existenz zumindest Zweifel bestehen, im
Ergebnis eine mit einer staatlichen Beihilfe gleichzusetzende Zuwendung darstelle.

(4) Finanzierung der Post-Unterstützungskasse (Pensionsfonds für Postbeamte): 1999 übernahm der Staat das
Defizit der Post-Unterstützungskasse, das zu diesem Zeitpunkt annähernd 8 Mrd. DEM betrug.
Ursache des Fehlbetrags war eine von der DPAG 1995 geschaffene Vorruhestandsregelung, aufgrund
deren 25 % der Postbeamten in den vorzeitigen Ruhestand traten.

(1) ABl. C 306 vom 23.10.1999, S. 25.
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(5) Mögliche Gewährung staatlicher Bürgschaften zur Deckung der Verbindlichkeiten der früheren Deutschen
Bundespost: In dem Beschluss über die Einleitung des Verfahrens wurde die Befürchtung einiger
Beschwerdeführer aufgegriffen, wonach der deutsche Staat gemäß § 40 Absatz 6 PostVerfG für
sämtliche Verbindlichkeiten haften könnte, die bis zu dem Zeitpunkt bestanden, als die frühere
Deutsche Bundespost in drei voneinander unabhängige staatliche Betriebe — Deutsche Bundespost
Postdienst, Deutsche Bundespost Telekom und Deutsche Bundespost Postbank — aufgeteilt wurde.

(6) Die Umstände der Umwandlung der DB-Postdienst von einer staatlichen Verwaltung in die Aktiengesellschaft
DPAG: Der Beschluss über die Einleitung des Verfahrens nimmt auf Beschwerden Bezug, wonach die
DB-Postdienst im Zuge ihrer Umwandlung in die Aktiengesellschaft DPAG im Jahre 1995 eine
höhere Kapitalausstattung erhalten haben soll, als für die Erfüllung ihres öffentlichen Versorgungsauf-
trages unbedingt erforderlich gewesen wäre.

(7) Finanzielle oder administrative Unterstützung des Staates für DPAG: Von United Parcel Service („UPS“)
und dem Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V. („BIEK“) wurde der Vorwurf
erhoben, die DPAG verwende Einnahmen aus ihrem profitablen Briefpostmonopol oder sonstige ihr
vom Staat übertragenen Vermögenswerte zur Finanzierung einer nicht kostendeckenden Verkaufs-
strategie bei den im Wettbewerb mit Privatanbietern erbrachten Paketdiensten. Nach Ansicht der
Beschwerdeführer hätte die DPAG ohne Quersubventionen aus dem gesetzlich vorbehaltenen Bereich
oder sonstige Formen staatlicher Unterstützung eine Kostenunterdeckung bei den Paketdiensten nicht
finanzieren können. UPS behauptet, dass ein nach Wirtschaftlichkeitskriterien arbeitendes Unter-
nehmen nicht in der Lage sei, Paketdienste kostendeckend zu erbringen und dabei im Verhältnis zur
DPAG konkurrenzfähig zu bleiben. In ihrem Beschluss über die Einleitung des Verfahrens forderte
die Kommission angesichts dieser Beschwerden Deutschland auf, ausführlich darzulegen, in welcher
Form die DB-Postdienst (bis 1995) bzw. die DPAG (nach 1995) vom Staat finanzielle oder admi-
nistrative Unterstützung erhielt.

(8) Der Beschluss über die Einleitung des Verfahrens wurde im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
veröffentlicht (2). Mit Schreiben vom 16. September 1999 (Eingangsstempel vom 6. Oktober 1999)
machte Deutschland seinen Standpunkt deutlich und übermittelte die verlangten Auskünfte.

(9) Im Anschluss an die Veröffentlichung gingen bei der Kommission 14 Stellungnahmen ein, die mit
Schreiben vom 15. Dezember 1999 an die Bundesregierung weitergeleitet wurden, um ihr Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Die deutschen Behörden antworteten mit Schreiben vom 1.
Februar 2000 (Eingangsstempel vom 2. Februar 2000).

(10) Am 18. Dezember 2001 legte Deutschland auf entsprechende Anforderung der Kommission weitere
Ausführungen der Bundesregierung zum System des Finanzausgleichs nach § 37 Absatz 3 Postverfas-
sungsgesetz („PostVerfG“) vor (3). Die Bemerkungen gingen am 31. Januar bzw. 13. Februar 2002 ein.

(11) In einem Parallelverfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag erließ die Kommission am 20. März 2001 die
Entscheidung 2001/354/EG (4), wonach die DPAG gegen Artikel 82 EG-Vertrag verstoßen hat, indem
sie Kunden im Bereich der Paketdienste für den Versandhandel einen Sonderpreis nur im Gegenzug
zur Verpflichtung des Kunden einräumt, seinen gesamten Bedarf an Paketen oder einen möglichst
hohen Prozentsatz hiervon über die DPAG abzuwickeln. Daneben hat die DPAG laut dieser Entschei-
dung auch dadurch gegen Artikel 82 EG-Vertrag verstoßen, dass sie Paketdienste für den Versand-
handel zu Preisen unterhalb der leistungsspezifischen Zusatzkosten angeboten hat.

II. BEMERKUNGEN DEUTSCHLANDS

A. Erwerb der Postbank AG

(12) Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Postbank AG legte Deutschland Dokumente vor, die nach
seiner Ansicht in ausreichender Weise belegen, dass der Kaufpreis entgegen den Behauptungen nicht
gegen eine nicht vorhandene Forderung aufgerechnet, sondern von der DPAG an die deutschen
Behörden tatsächlich gezahlt wurde (5). Außerdem legten die deutschen Behörden Unterlagen über
den wirtschaftlichen Wert der Postbank AG aus der Sicht der DPAG und dessen Äquivalenz zum
Kaufpreis vor. Nach Ansicht der deutschen Behörden erfolgte der Erwerb der Postbank daher ohne
jede staatliche Beihilfe.

(2) ABl. C 306 vom 23.10.1999, S. 25.
(3) Postverfassungsgesetz vom 8. Juni 1989, BGBl. 1989, Teil 1, S. 1026.
(4) ABl. L 125 vom 5.5.2001, S. 27.
(5) Anlage 4 des Schreibens der Bundesregierung vom 16. September 1999 enthält eine Kopie des Kaufvertrages und

einen Zahlungsbeleg.
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B. Finanzierung der Post-Unterstützungskasse

(13) Nach Aussage Deutschlands hat der Staat nur so viel zur Pensionskasse beigetragen, wie nötig war,
um einen vom Staat zu vertretenden objektiven Nachteil der DPAG auszugleichen. Zu den ureigenen
Pflichten des Staates gegenüber seinen Beamten gehöre auch die Finanzierung des Vorruhestandes
von Beamten, die vor der Umwandlung der DPAG in eine Aktiengesellschaft eingestellt worden seien.
Die DPAG sei zur Finanzierung einer Pensionskasse für diese staatlichen Beamten mit herangezogen
worden, woraus ihr atypische Sonderkosten entstanden wären. Durch die Übernahme der Pensions-
verpflichtungen sei die vom Staat zu vertretende objektive Benachteiligung der DPAG nur zum Teil
wieder wettgemacht worden. Deshalb ist nach Ansicht Deutschlands mit dem Beitrag des Staates zur
Post-Unterstützungskasse weder ein Vorteil für die DPAG verbunden noch werde durch diese
Ausgleichsmaßnahme der Wettbewerb oder Handel verfälscht.

C. § 40 Absatz 6 PostVerfG

(14) Deutschland übermittelte der Kommission die Rechtsvorschriften zur Regelung der Verbindlichkeiten
der ehemaligen staatlichen Deutschen Bundespost. Dabei handelt es sich um folgende gesetzliche
Bestimmungen:

— § 2 Absatz 2 PostVerfG: Danach haftet der Bund für die Verbindlichkeiten der Deutschen
Bundespost nur mit dem Sondervermögen Deutsche Bundespost;

— § 40 Absatz 6 PostVerfG: Diese Bestimmung besagt, dass Schuldurkunden der Deutschen
Bundespost den Schuldurkunden des Bundes gleichstehen. Die Bundesregierung macht geltend,
dass der Bund für Schuldurkunden der Deutschen Bundespost haftbar war (6), da diese ein in die
staatliche Verwaltung integriertes Sondervermögen darstellte (7). Nach § 2 Absatz 2 PostUmwG
sei diese Haftung jedoch auf das Sondervermögen Deutsche Bundespost beschränkt gewesen.

— § 2 Absatz 4 Postumwandlungsgesetz („PostUmwG“) (8): Auch nach dieser Bestimmung
beschränkt sich die Gewährleistung des Bundes für die bis zum Zeitpunkt der Eintragung der drei
neu errichteten Aktiengesellschaften in das Handelsregister bestehenden Verbindlichkeiten auf das
Sondervermögen Deutsche Bundespost und ihre drei Rechtsnachfolger.

D. Umwandlung der DB-Postdienst in die DPAG

(15) Deutschland übermittelte der Kommission die einschlägige Rechtsvorschrift, die den Vermögensüber-
gang von der früheren DB-Postdienst auf die neue Aktiengesellschaft DPAG regelt. Nach § 2 Absatz
1 PostUmwG sind die neu eingetragenen Aktiengesellschaften DTAG, DPAG und Deutsche Postbank
AG die Rechtsnachfolger der drei Teilsondervermögen DB-Postdienst, DB-Telekom und DB-Postbank.
Die Vorschrift besagt ferner, dass für die Aufteilung der Vermögenswerte die Nutzung ausschlagge-
bend ist und dass bei Nutzung von Liegenschaften durch zwei Unternehmen das Eigentum daran auf
den Hauptnutzer übergeht.

E. Finanzausgleich gemäß § 37 Absatz 3 PostVerfG

(16) Zur Beantwortung der in den Ziffern 80 und 81 des Eröffnungsbeschlusses enthaltenen Aufforde-
rung, ausführliche Informationen über sämtliche der DB-Postdienst oder der DPAG von staatlicher
Seite gewährte finanzielle oder administrative Unterstützung zu liefern, machte die Bundesregierung
in ihren Mitteilungen vom 16. September 1999 und 25. April 2000 detaillierte Ausführungen zu
dem nach Artikel 37 Absatz 3 PostVerfG (9) vorgesehenen Finanzausgleich zwischen den Rechts-
nachfolgern der Deutschen Bundespost.

(6) Sie argumentiert, dass sich die Rechtsstellung von bestehenden Gläubigern bei einer Übertragung von Vermögens-
werten auf einen neuen Rechtsträger aufgrund des Gläubigerschutzes nicht verschlechtern dürfe. Eine solche
Verschlechterung wäre jedoch gegeben, wenn sich bestehende Gläubiger aufgrund der Vermögensübertragung ohne
den ursprünglichen Schuldner wiederfänden. Dies gelte unabhängig davon, dass der übernehmende Rechtsträger
zum neuen Schuldner werde.

(7) Die Postverwaltung wurde bereits 1924 aus dem allgemeinen Staatshaushalt gelöst und bildete ein so genanntes
Sondervermögen, Mitteilung der Bundesregierung vom 25. April 2000, S. 6.

(8) Postumwandlungsgesetz vom 14. September 1994, BGBl. 1994, Teil I, S. 2339. Nach § 1 dieses Umwandlungsge-
setzes werden die ehemaligen Unternehmen der Deutschen Bundespost in drei Aktiengesellschaften, Deutsche Post
AG („DPAG“), Deutsche Telekom AG („DTAG“) und Deutsche Postbank AG („Postbank AG“) umgewandelt.

(9) Postverfassungsgesetz vom 8. Juni 1989, BGBl. 1989, Teil I, S. 1026.
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(17) Die Bundesregierung erläuterte die Ursprünge von § 37 Absatz 3 PostVerfG wie folgt:

— Bis 1. Juli 1989 war die Deutsche Bundespost ein rein staatlicher Betrieb. Am 1. Juli 1989 gingen
gemäß § 1 Absatz 2 PostVerfG die unternehmerischen Aufgaben der Bundespostbehörde auf drei
verschiedene Rechtsträger über: die DB-Postdienst, die DB-Telekom und die DB-Postbank (10). Der
DB-Postdienst übernahm die Ausführung sämtlicher bis dato von der Deutschen Bundespost
erbrachten Postdienste (11).

— 1989 erfolgte somit eine Trennung zwischen der DB-Postdienst und der DB-Telekom. Der nach §
37 Absatz 3 dennoch mögliche Finanzausgleich findet seine Rechtfertigung in dem Grundsatz
der finanziellen Einheitlichkeit der aus der Deutschen Bundespost hervorgegangenen Teilsonder-
vermögen (12). Finanzielle Einheitlichkeit bedeutet, dass jeder der drei Rechtsnachfolger der
ehemaligen Deutschen Bundespost, der seine Aufwendungen aufgrund des ihm übertragenen
öffentlichen Versorgungsauftrages nicht aus eigenen Erträgen decken kann, Anspruch auf einen
Finanzausgleich durch einen anderen, Gewinn erwirtschaftenden Rechtsnachfolger hat. Der
Zweck des in § 37 Absatz 3 PostVerfG vorgeschriebenen Systems des Finanzausgleichs bestand
somit in der Sicherstellung einer ausgewogenen Finanzlage des Postbetreibers nach seiner Tren-
nung vom Telekommunikationsbereich.

(18) Auf eine einfache Formel gebracht argumentiert Deutschland dahin gehend, dass DB-Postdienst und
später die DPAG allein wegen der im allgemeinen Interesse erbrachten Postaktivitäten im nicht
reservierten Bereich jährlich enorme Verluste zu verzeichnen habe (13). Zur Deckung der gewaltigen
Fehlbeträge beim Postbetreiber, die nach Ansicht der Bundesregierung allein auf die Durchführung
von Postdiensten im allgemeinen Interesse zurückzuführen seien, sei nach § 37 Absätze 3 und 4
PostVerfG ein Finanzausgleich zwischen den drei Rechtsnachfolgern der Deutschen Bundespost
vorgeschrieben. Die Absätze 3 und 4 des § 37 PostVerfG haben folgenden Wortlaut:

„(3) Zwischen den Unternehmen ist ein Finanzausgleich vorzunehmen, wenn eines der Unter-
nehmen, insbesondere als Folge der Beachtung der Grundsätze des § 4 Absatz 1 (14) nicht in der
Lage ist, die Aufwendungen aus eigenen Erträgen zu decken. Der Finanzausgleich ist auch unter
Berücksichtigung von Gewinn- oder Verlustvorträgen erfolgswirksam in die Wirtschaftspläne
aufzunehmen.

(4) Ein Ausgleich (…) zwischen den Unternehmen nach Absatz 3 aus Monopoldiensten
zugunsten von Wettbewerbsdiensten ist zulässig. Soweit durch eine anhaltende spürbare Kosten-
unterdeckung im Wettbewerbsbereich die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen auf
einem Markt ohne sachlichen Grund beeinträchtigt werden, trifft der Bundesminister für Post-
und Telekommunikation im Benehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft (...) die erforderli-
chen Maßnahmen zur Beseitigung der Beeinträchtigung.“

(19) Deutschland bestreitet nicht, dass die DB-Telekom zwischen 1990 und 1994 gemäß § 37 Absatz 3
Verluste der DB-Postdienst in Höhe von […] (*) Mio. DEM ausgeglichen hat (15). Wegen noch
ausstehender Ausgleichszahlungen habe die DB-Telekom bei der Umwandlung der drei Unternehmen
in Aktiengesellschaften weitere […] Mio. DEM zum Aktienkapital der neuen Aktiengesellschaft
DPAG beisteuern müssen. Den deutschen Behörden zufolge wurde diese letzte noch ausstehende
Ausgleichszahlung im Wege der Verrechnung gemäß § 7 zweiter Satz PostUmwG geleistet (16).

(20) Wie von Deutschland in weiteren Ausführungen vom 25. April 2000 und 31. Januar 2002 bestätigt,
hat die DB-Telekom bzw. die DTAG zwischen 1990 und 1995 an die DB-Postdienst bzw. die DPAG
Ausgleichszahlungen in Höhe von insgesamt […] Mio. DEM geleistet. Es wird nicht bestritten, dass

(10) § 1 Absatz 2 Postverfassungsgesetz.
(11) Nach § 65 Absatz 2 PostVerfG war der Rechtsnachfolger der Deutschen Bundespost verpflichtet, alle zuvor von

der deutschen Bundespost erbrachten Dienste aufrechtzuerhalten.
(12) Anlage 5 des Schreibens der Bundesregierung vom 16. September 1999.
(13) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2000, Anlage 11 a.
(14) § 4 Absatz 1 PostVerfG verpflichtet die Betreiber, die zur Erbringung von Monopoldiensten und so genannten

Pflichtleistungen erforderliche Infrastruktur (‚Infrastrukturdienste‘) vorzuhalten.
(*) Geschäftsgeheimnis.
(15) Anlage 5 des Schreibens der Bundesregierung vom 16. September 1999, S. 5 und 6, sowie Schreiben vom 31.

Januar 2002, S. 4.
(16) Anlage 5 des Schreibens der Bundesregierung vom 16. September 1999, S. 5. Die Angaben wurden in dem

Schreiben vom 31. Januar 2002 (S. 4f.) bestätigt.
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dieser Finanzausgleich zwischen zwei verschiedenen Unternehmen dem Staat zuzuschreiben ist, da er
gemäß § 37 Absatz 3 PostVerfG gesetzlich vorgeschrieben war. Die Bundesregierung macht jedoch
geltend, dass die nach § 37 Absatz 3 PostVerfG vorgesehenen Ausgleichszahlungen für die Erbrin-
gung gemeinwirtschaftlicher Leistungen unter wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen unerlässlich
waren.

F. Höhe der den Haus-zu-Haus-Paketdiensten zurechenbaren Infrastrukturkosten

(21) Entsprechend den Beschwerden von UPS und BIEK befasst sich die vorliegende Entscheidung mit der
Kostendeckung im Bereich der im Wettbewerb erbrachten Haus-zu-Haus-Paketdiensten (17). Die
Untersuchung der Kommission konzentrierte sich daher auf die Kostendeckung der DPAG in den
beiden wichtigsten Haus-zu-Haus-Paketdiensten, die dem Wettbewerb offenstehen: der Paketbeförde-
rung zwischen Geschäftskunden (Geschäftskundensegment oder „B-to-B“-Segment) und den Haus-zu-
Haus-Paketdiensten im Auftrag von Versandhandelsunternehmen, die per Katalog oder auf elektroni-
schem Weg bestellte Waren verschicken (Versandhandelssegment oder „B-to-C“-Segment) (18).

(22) Das Haus-zu-Haus-Geschäft wird von der DPAG im Logistiknetz der „Sparte Frachtpost“ abgewickelt,
zu dem 33 Einlieferungs- und Zielfrachtzentren sowie 476 Zustellbasen gehören. Die gleiche
Infrastruktur wird auch für die Schalterpaketdienste genutzt, die die DPAG im Rahmen ihres
öffentlichen Versorgungsauftrages für jeden Schalterkunden erbringen muss (19). Die DPAG nutzt die
ursprünglich zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse aufgebaute und vorge-
haltene Infrastruktur zumindest teilweise auch für die im Wettbewerb erbrachten Haus-zu-Haus-
Paketdienste.

(23) Das DPAG-Logistiksystem sieht eine Bearbeitung der Haus-zu-Haus-Pakete in sechs Prozessschritten
vor: 1) Abholung beim Kunden, 2) stationäre Bearbeitung im Einlieferungsfrachtzentrum, 3) Beförde-
rung im Fernverkehr zwischen dem Einlieferungs- und dem Zielfrachtzentrum, 4) stationäre Bearbei-
tung im Zielfrachtzentrum, 5) regionale Beförderung zwischen Frachtzentrum und den örtlichen
Zustellbasen und 6) Auslieferung an den Empfänger.

(24) In ihrem Schreiben vom 25. April 2002 machte die Bundesregierung Angaben zu den Kosten der
einzelnen für die Erbringung der Haus-zu-Haus-Paketdienste im Rahmen der derzeitigen DPAG-Infra-
struktur erforderlichen Bearbeitungsschritte. Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum 1994 bis
1999. Sie ergänzen und berichtigen zum Teil eine frühere Studie vom 12. März 2002 über die
Kosten eines „effizienten Logistiknetzes“ für den Betrieb einer Haus-zu-Haus-Paketinfrastruktur (20).
Die Kommission hatte dieses Modell in Frage gestellt, da es auf Annahmen basierte, die nie den
Versuch einer praktischen Umsetzung erfahren haben.

(25) Die Vorlage neuen Datenmaterials bezüglich der Kosten einer Haus-zu-Haus-Infrastruktur erwies sich
als notwendig, da die zunächst eingereichten Erhebungen vom 12. März 2002 sich auf ein theoreti-
sches Modell stützten, das auf Arbeitshypothesen beruht, wie beispielsweise die vollständige Fremd-
vergabe aller Bearbeitungsschritte an eine Vielzahl spezialisierter Drittunternehmen, die nie in der
Praxis erprobt worden waren. Anhand derartiger Arbeitshypothesen lassen sich daher nicht die
tatsächlichen Kosten feststellen, die mit der Aufrechterhaltung einer Haus-zu-Haus-Infrastruktur in
der Realität verbunden sind. Eine aussagekräftige Erhebung der Mindestkosten einer Haus-zu-Haus-
Infrastruktur setzt Informationen über eine in der Realität erprobte und tatsächlich angewandte
Infrastruktur voraus. Die ursprüngliche Studie basierte nicht auf derartigen tatsächlichen Erhebungen.
Der Verfasser hatte sich darauf beschränkt aufzuzeigen, dass unter bestimmten Bedingungen und
unter Zuhilfenahme bestimmter Hypothesen eine Haus-zu-Haus-Infrastruktur zu sehr geringen
Kosten aufrecht erhalten werden könne.

(17) Ausführlichere Beschreibung der Beschwerden von UPS und BIEK siehe Kapitel I.
(18) Der Schalterpaketdienst gehört ebenfalls zu den nicht reservierten Bereichen, doch ist für seine Erbringung ein

flächendeckendes Netz von Postämtern nötig. Die DPAG betreibt derzeit in Deutschland ca. 14 000 Postschalter.
Ein solches Netz kann kein privatwirtschaftliches geführtes Unternehmen aufrecht erhalten, und folglich gibt es
auch keinen privaten bundesweiten Schalterpaketdienst.

(19) Die ihr vorbehaltenen Briefpostdienste erbringt die DPAG hingegen weitgehend über eigens hierfür vorgesehene
Infrastruktureinrichtungen.

(20) Der ursprünglichen Kostenrechnung vom 12. März 2002 lagen eine Reihe von Annahmen zugrunde, wie z. B.
die Kombination von Abhol- und Auslieferungstouren im B-to-B-Segment oder die völlige Auslagerung sämtlicher
stationärer Bearbeitungsschritte, ohne dass diese Maßnahmen jemals in die Praxis umgesetzt worden sind. Die
Kommission forderte die Bundesregierung daher auf, Kostendaten für die Paketlogistik, wie sie in der Praxis
organisiert und tatsächlich durchführbar ist, zu übermitteln.
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1. Abholung

(26) B-to-B-Segment: Für Geschäftskunden, deren tägliches Paketaufkommen 20 Stück übersteigt, erfolgt
eine gesonderte B-to-B-Großmengenabholung (21). Eine solche gesonderte Firmentour erstreckt sich
durchschnittlich auf […] km (22). B-to-B-Abholtouren erfolgen an fünf Tagen in der Woche (= 250
Abholtage im Jahr (23)). Entgegen seinen ursprünglichen Angaben vom 12. März 2002 (24) stellte
Deutschland klar, dass die Großmengenabholung ausschließlich zum Zwecke der Abholung von
Paketen bei Geschäftskunden durchgeführt wird. Entgegen der ursprünglichen Studie erfolgten die
den B-to-B-Diensten gewidmeten Abholtouren getrennt sowohl von der Firmenzustellung als auch
von der Retourenabholung für den Versandhandel. Damit sind die getrennten B-to-B-Aholtouren
betrieblich ausnahmslos den B-to-B-Diensten zuzuordnen (25). Die Formel für die Berechnung der den
Abholtouren im B-to-B-Segment zurechenbaren jährlichen Kosten lautet daher: Kosten pro Abhol-
tour × Anzahl der täglich durchgeführten Abholtouren × 250 Abholtage im Jahr. Für den Zeitraum
1994 bis 1999 ergibt sich damit folgendes Bild:

1994: […] DEM pro Tour (26) × […] zurechenbare Abholtouren (27) × 250 Abholtage = […] Mio.
DEM + […] DEM pro Tour (28) × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio. DEM;

1995: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio.
DEM + […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio. DEM;

1996: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio.
DEM + […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio. DEM;

1997: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio.
DEM + […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio. DEM;

1998: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio.
DEM + […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio. DEM;

1999: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio.
DEM + […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio. DEM.

(21) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 2, siehe auch deren Schreiben vom 12. März 2002, S.
12.

(22) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 1.
(23) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anhang 1, S. 54. Aufgrund von Feiertagen wird nicht in

allen 52 Wochen des Jahres an fünf Tagen abgeholt. Nach Expertenansicht ergibt sich hierbei ein Mittelwert von
250 Abholtagen pro Jahr.

(24) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anhang 1, S. 12: Die Abholung der B-to-B-Sendungen von
den Kunden und der Retouren findet auf gemeinsamen Touren statt.

(25) Die Kostenrechnung für eine B-to-B-Abholtour beruht auf folgenden Prämissen: Eine B-to-B-Abholtour umfasst
den Einsatz zweier Container, was einem Lkw plus Anhänger entspricht (Schreiben der Bundesregierung vom 25.
April 2002, S. 1).

(26) Kosten einer reinen B-to-B-Abholtour entsprechend den Angaben der Bundesregierung in ihrem Schreiben vom
25. April 2002, S. 2.

(27) Die Bundesregierung gab in ihrem Schreiben vom 25. April 2002, S. 1, an, dass alle zuvor als kombiniert
angegebenen B-to-B-Abhol- und Auslieferungstouren in Wirklichkeit reine Abholtouren einerseits und reine
Zustelltouren andererseits sind. Sie berichtigt damit ihre früheren Ausführungen vom 12. März 2002, wonach
ein Teil der B-to-B-Abholtouren mit der Firmenzustellung kombiniert sind. Die vormals kombinierten B-to-B-
Abhol und Firmenzustellungstouren werden demnach getrennt ausgewiesen und den reinen B-to-B-Abholtouren
zugeschlagen, d. h. für 1994: […] reine B-to-B-Abholtouren + […] vormalige kombinierte Abhol- und Zustell-
touren = […] reine Abholtouren. Allerdings decken die reinen Abholtouren, vormals als kombinierte Touren
ausgewiesen, nur […] km ab und kosten deshalb die Hälfte der sonstigen reinen B-to-B-Abholtouren.

(28) Die vormals als kombinierte B-to-B-Abhol- und Zustelltouren dargestellten Touren umfassen nach Trennung nach
Angaben der DPAG nur noch […] km und kosten damit die Hälfte einer B-to-B-Abholtour, DPAG, 24. Mai
2002.
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(27) Versandhandelssegment: Sämtliche Versandhandelspakete und Retouren werden beim Kunden abgeholt
und unmittelbar zum Einlieferungsfrachtzentrum befördert. Eine Abholtour für Versandhandelspa-
kete erstreckt sich im Durchschnitt auf […] km (29). Die Abholung erfolgt an fünf Tagen in der
Woche (= 250 Abholtage jährlich (30)). Da die Abholung der Pakete beim Versandhandel mittels
gesonderter Touren erfolgt, sind die damit verbundenen Kosten diesen Paketdiensten vollständig
zurechenbar (31). Auch hier lautet die Formel für die Berechnung der den Abholtouren im Versand-
handelssegment jährlich zurechenbaren Kosten deshalb: Kosten pro Tour × Anzahl der täglich durch-
geführten Touren × 250 Abholtage. Für die Jahre 1994 bis 1999 ergibt sich damit folgendes Bild:

1994: […] DEM pro Tour (32) × […] zurechenbare Abholtouren (33) × 250 Abholtage = […] Mio.
DEM;

1995: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio. DEM;

1996: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio. DEM;

1997: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio. DEM;

1998: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio. DEM;

1999: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Abholtouren × 250 Abholtage = […] Mio. DEM.

2. Stationäre Bearbeitung im Einlieferungs- und Zielfrachtzentrum

(28) Die Bearbeitung im Einlieferungsfrachtzentrum umfasst die Kodierung und das Sortieren der Pakete
für den Weitertransport zum Zielfrachtzentrum (34). B-to-B-Pakete sind nicht vorsortiert und
bedürfen daher alle einer stationären Bearbeitung im Einlieferungsfrachtzentrum (35). Dem gegenüber
sind, wie schon erwähnt, ca. […] % aller Versandhandelspakete vorsortiert und werden direkt zum
Zielfrachtzentrum befördert. Bei ihnen entfällt somit die stationäre Bearbeitung im Einlieferungs-
frachtzentrum. Gleiches gilt für Kataloge, da sie vom Kunden nach Zielfrachtzentren vorsortiert
werden. Im Zielfrachtzentrum werden die Pakete und Kataloge elektronisch nach Zustellbezirken
sortiert. Anschließend werden sie in Rollbehälter verladen und zu den verschiedenen regionalen
Zustellbasen weiterbefördert. Etwa […] % der Pakete verbleiben in den Zustellbezirken im Einzugsge-
biet der Einlieferungsfrachtzentren (36) und benötigen daher keine stationäre Bearbeitung im Ziel-
frachtzentrum.

(29) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 2. Damit werden frühere Ausführungen berichtigt,
wonach eine durchschnittliche B-to-C-Abholtour ungefähr […] km umfasst (Schreiben der Bundesregierung vom
12. März 2002, Anlage 1, S. 18).

(30) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, S. 18 und 44.
(31) Drei große Versandhandelsunternehmen sind von Anfang an dazu übergegangen, ihre Pakete und Kataloge nach

Zustellbezirk vorzusortieren. Diese Pakete, die nach Schätzungen der Bundesregierung (Schreiben vom 12. März
2002, Anlage 1, S. 23) ca. […] % des gesamten Paket- und Katalogsendungsaufkommens im Versandhandelsseg-
ment ausmachen, werden abgeholt und direkt zum Zielfrachtzentrum transportiert (sogenannter „Direktabzug“,
der Teil des weiter unten beschriebenen Fernverkehrs ist).

(32) Kosten pro B-to-C-Abholtour entsprechend den Angaben der Bundesregierung in ihrem Schreiben vom 25. April
2002, S. 2. Diese Angaben berichtigen die früheren Angaben vom 12. März 2002. Nach diesen Angaben beträgt
die Vergütung eines Nachunternehmers für Transportleistungen für das Jahr 1994 […] DEM pro Kilometer. Bei
durchschnittlich […] gefahrenen Kilometern betrügen die Kosten einer B-to-C-Abholtour lediglich […] DEM. Da
die völlige Fremdvergabe aller Abholtouren an Nachunternehmer, vor allem bei einer Paketmenge von mehreren
Hundert Millionen Stück pro Jahr, nie den Versuch einer praktischen Umsetzung erfahren hat, sind Tourkosten,
die auf dieser Grundlage als Hypothese der Kostensituation bei vollständiger Fremdvergabe berechnet wurden,
nicht hinreichend aussagekräftig.

(33) Entgegen den ursprünglichen Angaben vom 12. März 2002 wird bei […] Versandhändlern anstatt […] Versand-
händlern abgeholt. Die Anzahl der in der Studie vom 12. März ausgewiesenen B-to-C-Abholtouren für den
Versandhandel muss daher mit dem Faktor […] multipliziert werden.

(34) Weniger als […] % der Versandhandelspakete müssen wegen ihres sperrigen Formats per Hand sortiert werden.
(35) Höchstens […] % der B-to-B-Pakete müssen wegen ihrer sperrigen Ausmaße manuell sortiert werden. Dieser per

Hand zu bearbeitende Sperrgutanteil liegt deutlich unter dem von privatwirtschaftlichen Wettbewerbern beför-
derten Anteil von B-to-B-Sperrgutsendungen. Dieser niedrigere Anteil ist nach Angaben der Bundesregierung
darauf zurückzuführen, dass die DPAG B-to-B-Paketdienste bis zu einem Höchstgewicht von 31,5 kg anbietet
(Schreiben der Bundesregierung vom 16. September 1999, S. 7). Private Unternehmen bieten hingegen die Beför-
derung von B-to-B-Paketen bis zu einem Höchstgewicht von 75 kg an. Dabei wird teilweise mit Frachtlogistikun-
ternehmen zusammengearbeitet. Größtenteils sind es jedoch gerade die Pakete, die die von der DPAG angegebene
Gewichtsobergrenze (31,5 kg) überschreiten, die eine manuelle Bearbeitung erfordern, da sie nicht maschinen-
tauglich sind.

(36) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 13.
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(29) Nach Aussage Deutschlands ist für eine flächendeckende Haus-zu-Haus-Versorgung im 24-Stunden-
Takt eine Infrastruktur von 33 Frachtzentren unabdingbar (37). Die Kapitalkosten für die Errichtung
der 33 Frachtzentren seien daher den zeitkritischen Zustellungen im 24-Stunden-Takt zuzurechnen.
Da jedoch die Haus-zu-Haus-Pakete etwas weniger als die Gesamtmenge der tatsächlich in den
Frachtzentren der DPAG bearbeiteten Sendungen ausmachten, dürfe nach Ansicht der deutschen
Behörden lediglich eine verkleinerte Ausgabe der derzeitigen Frachtzentren den Haus-zu-Haus-Paket-
diensten zugerechnet werden (38). Gleiches gelte für die Betriebskosten und die Kapitalkosten für
Anlagen und Maschinen in den 33 Frachtzentren (lineare Abschreibungen und kalkulatorische
Zinsen auf das gebundene Kapital). Die Kosten für Anlagen und Maschinen, Instandhaltung und
Material für ein Frachtzentrum in verkleinerter Ausgabe beliefen sich zwischen 1994 und 1999 auf
jährlich […] Mio. DEM (39). Der Betrieb von 33 Frachtzentren in verkleinerter Ausgabe habe somit
jährlich zurechenbare Kosten in Höhe von […] Mio. DEM (40) verursacht.

(30) Die Zustellbasen hingegen können, so die Bundesregierung, an die jeweiligen Sendungsmengen bzw.
an die Zahl der zur Bearbeitung eines bestimmten Sendungsvolumens erforderlichen Auslieferungs-
touren in der Regelzustellung angepasst werden (41). Von den insgesamt 476 Zustellbasen, die seitens
der DPAG zwischen 1994 und 1999 betrieben wurden, seien für die Vorhaltung von Haus-zu-Haus-
Paketdiensten aufgrund ihres Sendungsaufkommens (42) die folgende Zahl von Zustellbasen erforder-
lich gewesen, die folgende Ausgaben verursachen hätten:

1994: […] Zustellbasen (43), die insgesamt Ausgaben in Höhe von […] Mio. DEM verursachen (44),
zzgl. der Kosten für die Frachtzentren in Höhe von […] Mio. DEM = […] Mio. DEM;

1995: […] Zustellbasen; Kosten: […] Mio. DEM, zzgl. der Kosten für die Frachtzentren in Höhe von
[…] Mio. DEM = […] Mio. DEM;

1996: […] Zustellbasen; Kosten: […] Mio. DEM, zzgl. der Kosten für die Frachtzentren in Höhe von
[…] Mio. DEM = […] Mio. DEM;

1997: […] Zustellbasen; Kosten: […] Mio. DEM, zzgl. der Kosten für die Frachtzentren in Höhe von
[…] Mio. DEM = […] Mio. DEM;

1998: […] Zustellbasen; Kosten: […] Mio. DEM, zzgl. der Kosten für die Frachtzentren in Höhe von
[…] Mio. DEM = […] Mio. DEM;

1999: […] Zustellbasen; Kosten […] Mio. DEM, zzgl. der Kosten für die Frachtzentren in Höhe von
[…] Mio. DEM = […] Mio. DEM.

(37) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 10.
(38) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 20. Die Kapital-, Betriebs- und Materialkosten

eines Paketfrachtzentrums für Haus-zu-Haus-Dienste wurden auf der Grundlage von maximal […] Millionen
Sendungen pro Jahr, für die in […] % der Sendungen eine Laufzeit von E + 1 (24 Stunden) einzuhalten ist,
berechnet. Die gegenwärtige Kapazität der DPAG-Frachtzentren beträgt dagegen rund […] Millionen Sendungen
pro Jahr. Von der Laufzeitvorgabe E + 1 sind Retouren und Kataloge ausgenommen, diese Produkte sind nicht
zeitkritisch und werden deshalb außerhalb der üblichen Bearbeitungszeitfenster in den Paketzentren bearbeitet
(siehe Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 8 und S. 10).

(39) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 45.
(40) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 45.
(41) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 10.
(42) Nach Berechnungen von Ctcon, Segmentserfolgsrechnung nach Vollkosten, Stand 15.1.2000 (von der Bundesre-

gierung am 31. Januar 2002 vorgelegt), entwickelte sich das Gesamtsendungsaufkommen im Bereich der Haus-
zu-Haus-Paketdienste zwischen 1994 und 1999 wie folgt: 1994: […] Millionen Sendungen, 1995: […] Millionen
Sendungen, 1996: […] Millionen Sendungen, 1997: […] Millionen Sendungen, 1998: […] Millionen Sendungen,
1999: […] Millionen Sendungen. In diesen Zahlen inbegriffen sind die sogenannten Retouren-Sendungen für den
Versandhandel, die den Haus-zu-Haus-Paketdiensten für den Versandhandel zugerechnet werden, weil sie fester
Bestandteil des Angebots der DPAG an die Versandhandelsunternehmen sind. Ihre Miteinrechnung im Stadium
der stationären Bearbeitung ist insofern gerechtfertigt, als die diesbezüglichen Arbeitsabläufe für Versandhandels-
pakete und Retourensendungen identisch sind.

(43) Die Zahl der zurechenbaren Zustellbasen basiert auf Informationen der Bundesregierung in ihrem Schreiben vom
12. März 2002, Anlage 1, S. 17.

(44) […] DEM pro Zustellbasis × […] (Gesamtzahl der Zustellbasen) = […] DEM für […] Zustellbasen (siehe Schreiben
der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 49).
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(31) Die Personalkosten in den Einlieferungs- und Zielfrachtzentren können, so die Bundesregierung, auf
das jeweils zu bearbeitende Paketaufkommen umgelegt werden. Die für die einzelnen Bearbeitungs-
schritte in den Einlieferungs- und Zielfrachtzentren erforderlichen personellen Ressourcen könnten
somit in direkte Relation zum Volumen der Haus-zu-Haus-Paketdienste gesetzt werden. Gleiches
gelte für die zur Bearbeitung der Pakete in den Zustellbasen nötigen Mannstunden. Die nachstehende
Kostenrechnung basiert auf den Angaben der DPAG zu den jährlichen Mannstunden, die für die
Bearbeitung des von ihr ermittelten jährlichen Haus-zu-Haus-Paketaufkommens erforderlich sind (45).
Die zugrunde gelegten Stundenlöhne basieren auf Angaben der Bundesregierung (46). Die auf den
einzelnen Bearbeitungsstufen insgesamt anfallenden Personalkosten wurden wie folgt berechnet:
Mannstunden für die stationäre Bearbeitung im Einlieferungszentrum × Stundenlohn, Mannstunden
für die stationäre Bearbeitung im Zielfrachtzentrum × Stundenlohn + Mannstunden für die Bearbei-
tung in den Zustellbasen × Stundenlohn. Für die Jahre 1994 bis 1999 ergibt sich damit folgendes
Ergebnis:

1994: […] Std. (Einlieferungsfrachtzentrum) (47) + […] Std. (Zielfrachtzentrum) (48) + […] Std. (Bear-
beitung in den Zustellbasen) (49) × […]DEM (Stundenlohn) (50) = DEM […]Mio + […] Mio. + […] Mio.
DEM = […] Mio.;

1995: […]Std. + […] Std. + […] Std. × […] DEM (Stundenlohn) = […] Mio. DEM + […] Mio.
DEM + […] Mio. DEM = […] Mio. DEM;

1996: […] Std. + […] Std. + […] Std. × […] DEM (Stundenlohn) = […] Mio. DEM + […] Mio.
DEM + […] Mio. DEM = […] Mio. DEM;

1997: […] Std. + […] Std. + […] Std. × […] DEM (Stundenlohn) = […] Mio. DEM + […] Mio. DEM
+ […] Mio. DEM = […] Mio. DEM;

1998: […] Std. + […] Std. + […] Std. × […] DEM (Stundenlohn) = […] Mio. DEM + […] Mio.
DEM + […] Mio. DEM = […] Mio. DEM;

1999 […] Std. + […] Std. + […] Std. × […] DEM (Stundenlohn) = […] Mio. DEM + […] Mio.
DEM + […] Mio. DEM = […] Mio. DEM

3. Fernverkehr

(32) Der Fernverkehr umfasst den täglichen Transport der Sendungen zwischen den 33 Einlieferungs- und
Zielfrachtzentren (51). Die durchschnittliche Entfernung zwischen den 33 Einlieferungs- und Ziel-
frachtzentren beträgt […] km (52). Seit 1994 sind alle Transporte dieser Art ausgelagert (53). Für den
Fernverkehr werden zwei Container eingesetzt (d. h. ein Lkw plus Anhänger) (54). Um eine flächen-
deckende Versorgung im angepeilten 24-Stunden-Takt sicherzustellen, muss zwischen jedem Fracht-
zentrum mindestens eine Nachtfahrt durchgeführt werden; das ergibt 32 Relationen von jedem

(45) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, S. 45, 47 und 49.
(46) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 3.
(47) […] Std. p. a. × 33 Frachtzentren = […] Std. (siehe Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage

1, S. 45).
(48) […] Std. täglich für 33 Frachtzentren × 250 Arbeitstage = […] Std. (siehe Schreiben der Bundesregierung vom 12.

März 2002, Anlage 1, S. 47).
(49) Siehe Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 49.
(50) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 3. Darin werden die in dem Schreiben vom 12. März

2002, Anlage 1, S. 49, gemachten Angaben berichtigt, bei denen die Löhne zugrunde gelegt worden waren, die
voraussichtlich an Nachunternehmer für die Übernahme der gesamten Bearbeitungstätigkeit gezahlt würden. Da
diese Tätigkeiten jedoch nie ausgelagert wurden — es ist kein Unternehmen genannt worden, das tatsächlich eine
der DPAG vergleichbare Sendungsmenge von […] Millionen Paketen pro Jahr ausschließlich über Nachunter-
nehmer sortiert und befördert hat — fehlt es an einem praktischen Beispiel für die Durchführbarkeit eines Nach-
unternehmensmodells in dieser Größenordnung. Deshalb übermittelten die deutschen Behörden am 25. April
2002 neue Zahlen, die auf den realen Arbeitskosten der DPAG basieren.

(51) Alle 33 Frachtzentren sind nach dem gleichen Muster konzipiert und ausgestattet. Jedes Frachtzentrum erfüllt
eine Doppelfunktion, indem es sowohl als Einlieferungs- als auch als Zielfrachtzentrum fungiert.

(52) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 3.
(53) Schreiben der Bundesregierung vom 16. September 1999, Anlage 95/1, S. 12, sowie Schreiben vom 25. April

2002, S. 3.
(54) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 3.
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Einlieferungsfrachtzentrum zu den restlichen Zielfrachtzentren (d. h. mindestens 32 × 33 = 1 056
Fahrten täglich) (55). Die Beförderung im Fernverkehr erfolgt an fünf Wochentagen (= 250 Nacht-
fahrten jährlich) (56). Dies bedeutet, dass die Personal-, Betriebs- und Kapitalkosten für jährlich
264 000 Fernfahrten (1 056 × 250) den Haus-zu-Haus-Diensten zugerechnet werden können (57). Die
den Fernfahrten im B-to-B-Segment jährlich zuzuordnenden Kosten lassen sich somit errechnen aus
dem Preis pro Fahrt × 264 000 jährlichen Fernfahrten. Für den Zeitraum 1994 bis 1999 ergeben sich
damit folgende den Haus-zu-Haus-Diensten zurechenbare Kosten:

1994: […] DEM pro Fahrt (58) × 264 000 jährliche Fernfahrten = […] Mio. DEM/Jahr;

1995: […] DEM pro Fahrt × 264 000 jährliche Fernfahrten = […] Mio. DEM/Jahr;

1996: […] DEM pro Fahrt × 264 000 jährliche Fernfahrten = […] Mio. DEM/Jahr;

1997: […] DEM pro Fahrt × 264 000 jährliche Fernfahrten = […] Mio. DEM/Jahr;

1998: […] DEM pro Fahrt × 264 000 jährliche Fernfahrten = […] Mio. DEM/Jahr;

1999: […] DEM pro Fahr × 264 000 jährliche Fernfahrten = […] Mio. DEM/Jahr.

(33) Zusätzlich zu den nächtlichen Fernfahrten erfolgt für die drei größten Versandhandelsunternehmen
auch ein Direktabzug der Sendungen. Nach Schätzungen der DPAG wurden zwischen […] (1990)
und […] % (1999) der Versandhandelspakete beim Kunden abgeholt und direkt zum Zielfrachtzen-
trum transportiert (59). Außerdem werden […] % der Retourensendungen für den Versandhandel im
Wege der Direktablieferung zugestellt (60). Wie bei den Direktauslieferungen im B-to-B-Segment
werden auch der Direktabzug beim Versandhandel mit einem Lastwagen plus Anhänger (zwei
Container) durchgeführt. Die Auslagerungskosten für den Direktabzug beim Versandhandel sind
somit genauso hoch wie die Kosten für die Beförderung von Sendungen zwischen Geschäftskunden
im Fernverkehr (61). Der Direktabzug erfolgt an fünf Tagen in der Woche. Den Angaben der
Bundesregierung zufolge sind dem Versandhandelssegment zwischen 1994 und 1999 die folgende
Anzahl von Fahrten und die folgenden Kosten zuzurechnen:

1994: […] DEM pro Fahrt (62) × […] zurechenbare Fernfahrten pro Jahr (63) = […] Mio. DEM;

1995: […] DEM pro Fahrt × […] zurechenbare Fernfahrten pro Jahr = […] Mio. DEM;

1996: […] DEM pro Fahrt × […] zurechenbare Fernfahrten pro Jahr = […] Mio. DEM;

1997: […] DEM pro Fahrt × […] zurechenbare Fernfahrten pro Jahr = […] Mio. DEM;

1998: […] DEM pro Fahrt × […] zurechenbare Fernfahrten pro Jahr = […] Mio. DEM;

1999: […] DEM pro Fahrt × […] zurechenbare Fernfahrten pro Jahr = […] Mio. DEM.

(55) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 14 und 23.
(56) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 46.
(57) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 46.
(58) Kosten pro Fahrt laut Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 3f. Diese Angaben weichen von

den Angaben in der Mitteilung vom 12. März, Anhang 1, S. 24 und 46 ab, wonach ein Nachunternehmer im
Bereich des Fernverkehrs im Zeitraum 1994 bis 1998 mit […] DEM pro Kilometer × […] km = […] DEM pro
Tour zu entlohnen gewesen wäre.

(59) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 23.
(60) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 15.
(61) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 4.
(62) Kosten pro Fahrt laut Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 3f.
(63) Von der Bundesregierung in ihrem Schreiben vom 12. März 2002 (Anlage 1, S. 46) angegebene Anzahl von

zurechenbaren Fahrten.
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4. Regionalverkehr

(34) Der Regionalverkehr umfasst Fahrten von durchschnittlich […] km (64) zwischen den einzelnen
Zielfrachtzentren und Zustellbasen. Beförderungen im Regionalverkehr erfolgen an sechs Tagen in
der Woche (= 303 Arbeitstage) (65). Eine bestimmte Zustellbasis wird durchschnittlich mit fünf
täglichen Fahrten mit einem Zielfrachtzentrum verbunden. Wie eingangs unter Randnummer 30
dargestellt, schätzt die Bundesregierung, dass eine bestimmte Anzahl der insgesamt 476 von der
DPAG betriebenen Zustellbasen den Haus-zu-Haus-Paketdiensten zugerechnet werden kann (66).
Durch indirekte Verknüpfung mit einer anderen Kostenkategorie (Zustellbasen) kann demnach eine
entsprechende Zahl von Fahrten zu den Zustellbasen den Tür-zu-Tür-Paketdiensten zugerechnet
werden. Die den im Wettbewerb erbrachten Haus-zu-Haus-Paketdiensten zuzuordnenden Fahrten im
Regionalverkehr ergeben sich somit aus den täglichen Fahrten, die den Haus-zu-Haus-Paketdiensten
pro Zustellbasis zuzurechnen sind × 303 Arbeitstage × der Zahl der den Haus-zu-Haus-Paketdiensten
insgesamt zuzurechnenden Zustellungsbasen. Für den Zeitraum 1994 bis 1999 ergeben sich damit
folgende Kosten:

1994: […] Tagesfahrten (67) × 303 Arbeitstage = […] jährliche Fahrten pro Zustellbasis × […] zuzu-
rechnende Zustellsbasen (68) = […] zuzurechnende Fahrten pro Jahr × […] DEM (69) pro Fahrt = […]
Mio. DEM;

1995: […] Tagesfahrten × 303 Arbeitstage = […] jährliche Fahrten pro Zustellbasis × […] zuzurech-
nende Zustellbasen = […] zuzurechnende Fahrten pro Jahr × […] DEM pro Fahrt = […] Mio. DEM;

1996: […] Tagesfahrten × 303 Arbeitstage = […] jährliche Fahrten pro Zustellbasis × zuzurechnende
Zustellbasen = […] zuzurechnende Fahrten pro Jahr × […] DEM pro Fahrt = […] Mio. DEM;

1997: […] Tagesfahrten × 303 Arbeitstage = […] jährliche Fahrten pro Zustellungsbasis × […] zuzu-
rechnende Zustellbasen = […] zuzurechnende Fahrten pro Jahr × […] DEM pro Fahrt= […] Mio.
DEM;

1998: […] Tagesfahrten × 303 Arbeitstage = […] jährliche Fahrten pro Zustellbasis × […] zuzurech-
nende Zustellbasen = […] zuzurechnende Fahrten pro Jahr × […] DEM pro Fahrt = […] Mio. DEM;

1999: […] Tagesfahrten × 303 Arbeitstage = […] jährliche Fahrten pro Zustellbasis × […] zuzurech-
nende Zustellbasen = […] zuzurechnende Fahrten pro Jahr × […] DEM pro Fahrt = […] Mio. DEM.

5. Auslieferung

(35) Bei den hier zur Diskussion stehenden Haus-zu-Haus-Paketdiensten unterscheidet die DPAG drei
verschiedene Auslieferungsformen: 1) Firmenzustellung für Kunden, deren tägliche Zustellmenge
einen auf individuelle Großempfänger vorsortierten Rollbehälter ausmacht (70); 2) Retourenzustellung
für den Versandhandel und 3) Regelzustellung für die gemeinsame Auslieferung von Versandhandels-
paketen und denjenigen B-to-B-Paketen, die nicht mittels der Firmenzustellung ausgeliefert werden.

(36) Firmenzustellung: Eine Firmenzustellung umfasst die Zustellung von Paketen in einzelnen Rollbehäl-
tern. Ein Behälter enthält ausschließlich Pakete für einen bestimmten Adressaten (71). Rund […] % der
B-to-B-Pakete werden im Wege der Firmenzustellung ausgeliefert. Die restlichen […] % werden
gemeinsam mit B-to-C-Paketen im Wege der Regelzustellung ausgeliefert (72). Die Formel zur Berech-
nung der reinen Firmenzustellung lautet: Kosten der Zustelltour × Anzahl der täglichen
Touren × 250 Zustelltage pro Jahr. Für den Zeitraum 1994 bis 1999 ergibt sich damit folgendes
Bild:

(64) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 4.
(65) Frühere Angaben, wonach die Beförderung im Regionalverkehr nur an fünf Wochentagen erfolgt, wurden von

der Bundesregierung korrigiert (siehe Schreiben vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 48).
(66) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 17.
(67) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 48.
(68) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 48.
(69) Kosten pro Fahrt laut Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 4.
(70) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 15, 36 und 48.
(71) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 15.
(72) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 15.
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1994: […] DEM pro Tour (73) × […] zurechenbare Zustelltouren (74) × 250 Zustelltage = […] Mio.
DEM;

1995: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Zustelltouren × 250 Zustelltage = […] Mio. DEM;

1996: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Zustelltouren × 250 Zustelltage = […] Mio. DEM;

1997: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Zustelltouren × 250 Zustelltage = […] Mio. DEM;

1998: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Zustelltouren × 250 Zustelltage = […] Mio. DEM;

1999: […] DEM pro Tour × […] zurechenbare Zustelltouren × 250 Zustelltage = […] Mio. DEM.

(37) Retourenzustellung: Retouren-Pakete sind Sendungen von Versandhandelskunden, die vom Empfänger
zurückgeschickt werden. Retourensendungen werden bei bestimmten Sammelstellen („Agenturen“)
abgeholt und gebündelt an fünf Tagen in der Woche (= 250 Zustelltage im Jahr) an das jeweilige
Versandhandelsunternehmen zurückgeschickt (75). […] % der Retourensendungen werden im Wege
einer spezifischen Retourenzustellung ausgeliefert (76), der Rest wird, wie eingangs erwähnt, im
Direktabzug zugestellt. Eine durchschnittliche Tour der Retourenzustellung erstreckt sich über ca.
[…] km (77) und verursacht somit […] % der Kosten einer […] km langen Abholtour für den
Versandhandel (78). Die der Retourenzustellung jährlich zuzurechnenden Kosten ergeben sich somit
aus den Kosten pro Fahrt × den den Retourenzustellungen zurechenbaren Fahrten × 250 Zustelltage.
Für den Zeitraum 1994 bis 1999 ergeben sich für die Retourenzustellung somit folgende Kosten:

1994: […] DEM pro Fahrt (79) × […] zurechenbare tägliche Fahrten (80) × 250 Zustelltage (81) = […]
Mio. DEM;

1995: […] DEM pro Fahrt × […] zurechenbare tägliche Fahrten × 250 Zustelltage = […] Mio. DEM;

1996: […] DEM pro Fahrt × […] zurechenbare tägliche Fahrten × 250 Zustelltage = […] Mio. EUR;

1997: […] DEM pro Fahrt × […] zurechenbare tägliche Fahrten × 250 Zustelltage = […] Mio. DEM;

1998: […] DEM pro Fahrt × […] zurechenbare tägliche Fahrten × 250 Zustelltage = […] Mio. DEM;

1999: […] DEM pro Fahrt × […] zurechenbare tägliche Fahrten × 250 Zustelltage = […] Mio. DEM.

(73) Eine reine Firmenzustellung umfasst nach Angaben der DPAG nur […] km und kostet damit die Hälfte einer
B-to-B-Abholtour, DPAG, 24. Mai 2002.

(74) Wie eingangs erwähnt, gibt die Bundesregierung in ihrem Schreiben vom 25. April 2002, S. 1, an, dass alle
zuvor als kombinierte B-to-B-Abhol- und Auslieferungstouren ausgewiesene Touren in Wirklichkeit reine Abhol-
touren sind. Sie berichtigt damit ihre früheren Ausführungen vom 12. März 2002, wonach es B-to-B und
Retouren-Abholtouren und auf der anderen Seite verbundene bzw. integrierte B-to-B-Abhol- und Zustelltouren
gibt. Wie eingangs erläutert, müssen die als Kombination von B-to-B-Abhol- und Zustelltouren ausgewiesenen
Touren damit allein den B-to-B-Abholtouren einerseits und der Firmenzustellung andererseits zugerechnet werden.

(75) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 15.
(76) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 15.
(77) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 2.
(78) Wie in dem Abschnitt „Fernverkehr“ erläutert, werden die restlichen […] % der Retourensendungen im Wege der

Direktablieferung zugestellt, Mitteilung der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anhang 1, S. 15.
(79) Kosten pro Fahrt laut Angaben der Bundesregierung in ihrem Schreiben vom 25. April 2002, S. 2.
(80) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 67.
(81) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 67.
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(38) Regelzustellung: Nach Schätzungen der Bundesregierung stellt die DPAG pro Regelzustellungstour
durchschnittlich […] Pakete zu (Montag: […] Pakete, Dienstag: […] Pakete, Mittwoch: […] Pakete,
Donnerstag: […] Pakete, Freitag: […] Pakete und Samstag: […] Pakete) (82). Der Schnitt von […]
Paketen pro Fahrt ergibt sich aus der von der DPAG praktizierten sechstägigen Zustellwoche, was auf
das Jahr bezogen 303 Zustelltagen entspricht (83). Den offiziellen Angaben zufolge dauert eine
Auslieferungstour im Schnitt […] Stunden (Montag bis Freitag, Samstags […] Std.) (84). Ausgehend
von diesen Angaben lässt sich eine betriebliche Zuordnung der Auslieferungstouren zum B-to-B-
Segment nach folgender Formel vornehmen: jährliches im Wege der Regelzustellung ausgeliefertes
B-to-B-Sendungsaufkommen (85) geteilt durch 303 Zustelltage pro Jahr, geteilt durch […] Pakete pro
Tour = Anzahl der dem B-to-B-Segment täglich zuzuordnenden Touren. Für den Zeitraum 1994 bis
1999 ergeben sich auf dieser Grundlage die folgenden Kosten:

1994: […] Mio. – […] Mio. (Firmenzustellung) = […] Mio., geteilt durch 303 Zustelltage, geteilt
durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM (86) pro Tour × 303 Zustell-
tage = […] Mio. DEM;

1995: […] Mio. – […] Mio. (Firmenzustellung) = […] Mio., geteilt durch 303 Zustelltage, geteilt
durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM pro Tour × 303 Zustell-
tage = […] Mio. DEM;

1996: […] Mio. – […] Mio. (Firmenzustellung) = […] Mio., geteilt durch 303 Zustelltage, geteilt
durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM (87) pro Tour × 303 Zustell-
tage = […] Mio. DEM;

1997: […] Mio. – […] Mio. (Firmenzustellung) = […] Mio., geteilt durch 303 Zustelltage, geteilt
durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM pro Tour × 303 Zustell-
tage = […] Mio. DEM;

1998: […] Mio. – […] Mio. (Firmenzustellung) = […] Mio., geteilt durch 303 Zustelltage, geteilt
durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM pro Tour × 303 Zustell-
tage = […] Mio. DEM;

(82) Schreiben der Bundesregierung vom 16. September 1999, Anlage 93/2, S. 5.
(83) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002, S. 5. Darin wird die frühere Arbeitshypothese berichtigt,

wonach die Regelzustellung nur an fünf Tagen pro Woche erfolgt und bei einer Stadttour […] und bei einer
Landtour […] Pakete ausgeliefert werden können (siehe Schreiben vom 12. März 2002, S. 27f. und 49). In dem
Schreiben vom 25. April 2002, S. 5, wird dagegen angegeben, Stadt- und Landtouren seien in der Praxis nicht
hinreichend genau voneinander abzugrenzen. Tatsächlich werden im Durchschnitt etwa […] Pakete pro Tour
zugestellt. Die Annahme von […] Paketen pro Tour deckt sich mit Annahmen des BIEK von etwa […] Paketen
pro Tour, BIEK, 23. Mai 2002, S. 2.

(84) Schreiben der Bundesregierung vom 16. September 1999, Anlage 93/2, S. 5.
(85) Die Menge der im Wege der Regelzustellung ausgelieferten Pakete ergibt sich nach Abzug von […] % des B-to-B-

Volumens, das im Wege der Firmenzustellung ausgeliefert wird.
(86) Kosten pro Tour laut Angaben der Bundesregierung in ihrem Schreiben vom 25. April 2002, S. 5. Diese

Angaben unterscheiden sich von den Tourkosten eines effizienten Logistiknetzes für den Betrieb einer Haus-zu-
Haus-Paketinfrastruktur, das am 12. März 2002, Anhang 1, S. 59, vorgelegt wurde. Nach diesem Modell waren
100 % der Touren der Regelzustellung an Nachunternehmer vergeben. Diese Nachunternehmer könnten zu Stun-
densätzen zwischen […] DEM (1994) und […] DEM (1999) vergütet werden. Auf der Grundlage einer Zustell-
menge von […] Paketen pro Tour, würde eine Regelzustellung […] Stunden in Anspruch nehmen. Damit
beliefen sich die Kosten einer Stadttour in der Regelzustellung auf zwischen […] DEM (1994) und […] DEM
(1999). Allerdings haben die deutschen Behörden keine empirischen Erhebungen vorgelegt, wonach tatsächlich
ein Volumen von […] Paketen pro Tour im Rahmen der Vergabe aller Touren an Nachunternehmer ausgeliefert
werden kann. Auch gibt es kein empirisches Beispiel einer Haus-zu-Haus-Infrastruktur, die jährlich mehrere
Millionen Pakete (im Jahre 1999 beförderte die DPAG etwa […] Millionen Haus-zu-Haus-Pakete, siehe Fußnote
41) im Wege der völligen Vergabe an Nachunternehmer bundesweit zuzustellen imstande war. Die späteren
Angaben der Bundesregierung im Schreiben vom 25. April 2002 decken sich dagegen in größerem Ausmaß mit
den Schlussfolgerungen einer von Dornier im Oktober 1990 für die DB-Postdienst durchgeführten Studie. In
dieser Studie wird für die Jahre 1989-1990 von Kosten für eine Regelzustellung in Höhe von […] DEM + […]
DEM für jeden zwischen der Zustellbasis und dem jeweiligen Zustellbezirk zurückgelegten Kilometer ausgegangen
(Dornier, S. 16). Laut der Dornier-Studie beträgt die Fahrzeit zwischen den Zustellbasen und den Zustellungsbe-
zirken höchstens […] Std. pro Fahrt bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von […] km pro Stunde
(Dornier, S. 20). Die Durchschnittskosten pro Fahrt betragen somit […] Std. × […] km pro Stunde = […] km
pro Fahrt; […] km pro Fahrt/Tag × […] DEM pro gefahrenen Kilometer = […] DEM pro Fahrt. Die Durch-
schnittskosten einer Auslieferungstour beliefen sich 1990 somit auf […] DEM + […] DEM = […] DEM.

(87) Nach Angaben der Bundesregierung konnten die Kosten einer Zustelltour im Bereich der Regelzustellung,
entgegen dem Trend bei anderen Bearbeitungsschritten, im Zeitverlauf gesenkt werden. Die deutschen Behörden
führen diese Kostensenkung auf folgende Faktoren zurück: 1) Senkung des Entlohnungsniveaus für Zusteller; 2)
Senkung der Zahl der erforderlichen Zusteller und Zustellfahrzeuge durch Anwendung eines IT-gestützten
Tourenoptimierungsprogramms mit dadurch bedingter Einsparung von Zustellern und Zustellfahrzeugen; 3)
Einsatz kostengünstigerer Zustellfahrzeuge.
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1999: […] Mio. – […] Mio. (Firmenzustellung) = […] Mio., geteilt durch 303 Zustelltage, geteilt
durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM pro Tour × 303 Zustell-
tage = […] Mio. DEM.

(39) Die Zahl der dem Versandhandelssegment zuzurechnenden Auslieferungstouren wurde nach dem
gleichen Rechenmodus ermittelt. Bei der Berechnung des auf das Versandhandelsgeschäft entfal-
lenden Sendungsvolumens ist zu berücksichtigen, dass nach Schätzungen der DPAG ca. […] % aller
Versandhandelspakete wegen Abwesenheit des privaten Empfängers nicht beim ersten Zustellversuch
übergeben werden können (88), so dass ein zweiter Zustellversuch unternommen werden muss. Bei
analoger Anwendung des obigen Berechnungsmodus ergibt sich folgendes Ergebnis:

1994: […] Mio. (89) + […] Mio. für den zweiten Zustellversuch = […] Mio., geteilt durch 303
Zustelltage, geteilt durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM pro
Tour × 303 Zustelltage = […] Mio. DEM;

1995: […] Mio. + […] Mio. für den zweiten Zustellversuch = […] Mio., geteilt durch 303 Zustelltage,
geteilt durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM pro Tour × 303 Zustell-
tage = […] Mio. DEM;

1996: […] Mio. + […] Mio. für den zweiten Zustellversuch = […] Mio., geteilt durch 303 Zustelltage,
geteilt durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM pro Tour × 303 Zustell-
tage = […] Mio. DEM;

1997: […] Mio. + […] Mio. für den zweiten Zustellversuch = […] Mio., geteilt durch 303 Zustelltage,
geteilt durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM pro Tour × 303 Zustell-
tage = […] Mio. DEM;

1998: […] Mio. + […] Mio. für den zweiten Zustellversuch = […] Mio., geteilt durch 303 Zustelltage,
geteilt durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM pro Tour × 303 Zustell-
tage = […] Mio. DEM;

1999: […] Mio. + […] Mio. für den zweiten Zustellversuch = […] Mio., geteilt durch 303 Zustelltage,
geteilt durch […] Pakete pro Tour = […] zurechenbare Touren × […] DEM pro Tour × 303 Zustell-
tage = […] Mio. DEM.

G. Umfang des öffentlichen Versorgungsauftrages der DPAG im Paketbereich

(40) Schließlich machte Deutschland einige allgemeine Angaben 1. zum Umfang des öffentlichen Versor-
gungsauftrages der DPAG im Paketbereich und 2. zu den von der DPAG als ehemaligem Staatsbe-
trieb übernommenen Altlasten.

(41) Der öffentliche Versorgungsauftrag der DPAG beinhaltete laut Bundesregierung die Abholung, Bear-
beitung, Beförderung und Zustellung sämtlicher Postpakete mit einem Gewicht von bis zu 20 kg.
Diese Leistung war in der Fläche zu einheitlichen Tarifen nach dem Grundsatz der Tarifeinheit im
Raum anzubieten. Gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 der Postdienst-Pflichtleistungsverordnung (90) („PPfLV“)
von 1994 konnte die DPAG, in Abweichung des gesetzlich vorgeschriebenen Einheitstarifs,
bestimmten Kunden, die ihre Sendungen selbst vorkodierten bzw. vorsortierten oder ein bestimmtes
Mindestsendungsaufkommen hatten, Preisabschläge gewähren, doch entband dies die DPAG nicht
von ihrer Verpflichtung, weiterhin alle Schalterpakete zum Einheitstarif zu befördern, gleich, ob der
Kunde den Schalterdienst für seine Privat- oder Geschäftspost in Anspruch nahm. Nach Aussage der
Bundesregierung hatten alle Kunden, denen Preisnachlässe gewährt wurden, weil sie Pakete vorsor-
tierten oder eine bestimmte Mindesteinlieferungsmenge aufbrachten, nach wie vor das Recht, den
Universaldienst am Postschalter zum bundesweiten Einheitstarif in Anspruch zu nehmen (91).
Geschäftskunden seien somit keineswegs entgegen den Vorgaben der Richtlinie 97/67/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschriften
über die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der
Dienstequalität (92) vom Universaldienst ausgeschlossen worden (93).

(88) Schreiben der Bundesregierung vom 12. März 2002, Anlage 1, S. 27.
(89) Schreiben der Bundesregierung vom 31. Januar 2002, Anlage 5, Segmentserfolgsrechnung 1990-2000. Bei der

Berechnung des Paketaufkommens im Versandhandelssegment wurden die Retourenzustellungen ausgeklammert,
die, wie schon erwähnt, außerhalb der Regelzustellung ausgeliefert werden.

(90) Postdienst-Pflichtleistungsverordnung („PPflV“) vom 12. Januar 1994, BGBl. 1994, Teil II, S. 86.
(91) Schreiben der Bundesregierung vom 16. September 1999, S. 10.
(92) ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14.
(93) Schreiben der Bundesregierung vom 16. September 1999, S. 13.
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H. Die von der DPAG als ehemaligem Staatsbetrieb übernommenen Altlasten

(42) Deutschland argumentiert, dass die in dem Beschluss über die Einleitung des Verfahrens ausgewie-
senen Vollkosten der DPAG für den Betrieb ihrer Sparte „Frachtpost“ durch eine Reihe von Altlasten
in die Höhe getrieben worden seien, die sämtlich mit der Verpflichtung der DPAG zur Erbringung
von Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zusammenhingen. Aufgrund der ihr in
der Vergangenheit und Gegenwart auferlegten Verpflichtungen fielen die Kosten der DPAG höher
aus, als dies bei Erbringung dieser Leistungen unter normalen Marktbedingungen der Fall wäre. Um
festzustellen, ob die DPAG bei der Zustellung der Inlandspaketpost kostendeckend arbeitet, dürften,
so Deutschland, den mit diesen Leistungen erzielten Erlösen nicht die Vollkosten der DPAG gegen-
übergestellt werden, sondern die von Altlasten bereinigten hypothetischen Kosten, die auf der DPAG
lasten würden, wenn sie die Paketleistungen unter normalen Marktbedingungen erbringen
könnte (94). Die „Altlasten“ spiegelten somit den Unterschied zwischen den Kosten für die Erbringung
von Paketdiensten unter normalen Marktbedingungen und den Sonderkosten wider, die nur der
DPAG bei der Erbringung dieser Leistungen entstünden (95).

(43) Ein normaler Betrieb des Paketdienstes unter Marktbedingungen hieße, dass die DPAG eine Reihe
von Sonderkosten nicht zu tragen hätte, wie etwa 1) Grundgehälter über dem am Markt üblichen
Niveau, 2) Wohnungsbaudarlehen für Bedienstete zu Zinsen unterhalb des am Markt üblichen
Niveaus, 3) Abfindungen, 4) Personalüberhang (Entlohnung von Beamten ohne eigentlichen Aufga-
benbereich), 5) entgangene Investitionsbeihilfen für die neuen Bundesländer, 6) nicht abzugsfähige
Mehrwertsteuer (da die Posttätigkeiten der DPAG von der Mehrwertsteuer befreit sind), 7) Kosten für
Zivilschutz und Unternehmenssicherheit, 8) atypische Kapitalkosten, 9) Kosten einer unüblichen
Form der beschleunigten Abschreibung, 10) Kosten für den Eigenbetrieb von Postämtern anstatt
Vergütung von Agenturen, 11) im Vergleich zu Wettbewerbern geringerer Zustellumfang pro Halt
des Zustellfahrzeugs (96); 12) Samstagszustellung, 13) Wiedervereinigungskosten, 14) ineffiziente
Frachtlogistik in den neuen Bundesländern, 15) Parallelbetrieb zweier Logistiksysteme in der Über-
gangsphase zwischen 1994 und 1995.

(44) Diese Altlasten sind nach Ansicht der Bundesregierung unter anderem das Ergebnis politischer
Entscheidungen eines Mitgliedstaats über die Art und Weise der Erfüllung eines öffentlichen Versor-
gungsauftrags. Da es an einer einschlägigen Regelung auf Gemeinschaftsebene fehle, sei die Kommis-
sion nicht befugt, über die Höhe der Kosten von im allgemeinem Interesse erbrachten Leistungen
oder die Angemessenheit der von den nationalen Regierungen diesbezüglich getroffenen politischen
Entscheidungen zu befinden (97). Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass die DPAG mit ihrer Sparte
„Frachtpost“ Gewinne erwirtschaften würde, wenn diese Sparte unter normalen Marktbedingungen
ohne die erwähnten Sonderkosten betrieben werden könnte.

(45) Selbst wenn sich die Kommission auf den Standpunkt stellen würde, dass nach heutigem Stand längst
nicht mehr alle mittels dieser Infrastruktur erbrachten Paketleistungen als im öffentlichen Interesse
erbrachte Leistungen gelten können, so müssten, so die abschließende Argumentation der Bundesre-
gierung, die Altlasten dennoch als „verlorene Investitionskosten“ für Leistungen angesehen werden,
die zum Zeitpunkt der Planung der jetzigen Infrastruktur im Jahr 1990 eindeutig im öffentlichen
Interesse erbracht worden waren (98).

III. STELLUNGNAHMEN DRITTER

(46) Auf die Aufforderung zu Stellungnahmen gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrags äußerten sich die
beiden Beschwerdeführer und zwölf weitere Dritte.

(94) Mit „Altlasten“ bezeichnet die Bundesregierung in ihrem Schreiben vom 16. September 1999 (S. 18) die beson-
deren Kosten der DPAG im Vergleich zu den unter normalen Marktbedingungen üblichen Kosten privater Unter-
nehmen. Nach Angaben der Bundesregierung führt gerade diese Sonderbelastung zu dem im Beschluss über die
Einleitung des Verfahrens ausgewiesenen Defizit im Frachtbereich.

(95) Schreiben der Bundesregierung vom 1. Februar 2000, S. 20, sowie Schreiben vom 16. September 1999, S. 18.
(96) Nach eigenen Angaben stellt die DPAG im Durchschnitt lediglich […] Pakete pro Stopp des Zustellfahrzeugs zu,

während Wettbewerber zwischen 1,8 und 1,9 Pakete pro Stopp zustellten, vgl. Ergebnisbelastungen 1995, S. 7,
eingereicht von der Bundesregierung mit Schreiben vom 19. November 1997.

(97) Schreiben der Bundesregierung vom 16. September 1999, S. 13.
(98) Schreiben der Bundesregierung vom 21. Juni 2000, Anlage 1.
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(47) Nach Ansicht von UPS sind die Paketdienste, die seitens der DPAG im Allgemeininteresse erbracht
werden Gewinn bringend. Die im Beschluss über die Einleitung des Verfahrens festgestellte Kostenun-
terdeckung sei auf die Erbringung von Haus-zu-Haus-Paketdiensten, die nicht am Postschalter abge-
wickelt werden, zurückzuführen. Staatliche Beihilfen zur Deckung von Verlusten in diesem gewerbli-
chen Bereich seien nicht unter Hinweis auf Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag zu rechtfertigen. Auch sei
die Höhe der von der Bundesregierung ausgewiesenen Altlasten übertrieben. UPS bezweifelt, ob die
Löhne der DPAG wirklich über dem im Wettbewerb üblichen Lohnniveau lägen. Die Kosten der
Frühpensionierung seien keine im Markt unübliche Altlast, sondern Kosten, die von jedem Unter-
nehmen selbst getragen werden müssten. Auch UPS stelle im Einzelfall Pakete am Samstag zu. Ferner
sollten die Altlasten mit den Immobilien und Kapitaltransfers abgewogen werden, die der DPAG
anlässlich der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Jahre 1995 gerade zum Ausgleich hierfür
vom Staat gewährt wurden.

(48) Nach Ansicht des BIEK, der Vereinigung privater Anbieter von Kurier- und Expressdiensten, sind die
Verluste des Postdiensts und der DPAG allein auf das Haus-zu-Haus-Geschäft zurückzuführen. Diese
Verluste wurden aus Transferzahlungen aus dem Fernsprechmonopol der Deutschen Telekom quer-
subventioniert. So sei gemäß § 7 PostUmwG die DTAG zum Verzicht auf Rückgriffsforderungen
gegen die DPAG in Höhe von rund 5,4 Mrd. DEM gezwungen worden.

(49) Nach Ansicht des BIEK ergeben sich aus den seitens der Bundesregierung vorgelegten Kosten- und
Ergebnisrechnungen nicht die tatsächlichen Kosten des Betriebs eines Frachtdienstes unter normalen
Marktbedingungen. Die Angaben der Bundesregierung beruhten auf einer rechnerischen „top-
down“-Zuordnung der Kosten des Gesamtunternehmens auf die Sparte Frachtpost, die nicht den
tatsächlichen Verbrauch von Ressourcen abbilde. Der BIEK reichte deshalb eine prozessorientierte
Kosten- und Ergebnisbewertung des Paketdienstes der DPAG ein, die aufgrund einer „bottom-up“
Analyse die tatsächlichen und betriebsnotwendigen Kosten eines Frachtdienstes im Umfang der
DPAG ermittelt. Diese Kostenermittlung erfolgt nach eigenen Angaben „bottom up“ über die
betriebsnotwendigen Prozessschritte und bewertet deren tatsächliche Kosten mittels Standardzeiten,
Mengen und marktüblichen Kosten für Personal und Sachmittel. Diese Analyse soll die rein betriebs-
notwendigen Kosten ermitteln, die frei von möglichen Altlasten, Personalüberhang oder anderen
historisch bedingten Mehraufwendungen sind (99).

(50) Die seitens des BIEK eingereichte Kosten-und Ergebnisbewertung kommt zu dem Ergebnis, dass die
Erlöse der DPAG im Bereich der Paketdienste für Geschäftskunden weit hinter den betriebsnotwen-
digen Kosten in diesem Bereich zurückbleiben. Während der Haus-zu-Haus-Bereich Verluste
ausweise, erbringe der Bereich Schalterpakete sogar Gewinne. Damit sei der Verlust der Sparte
Frachtpost ausschließlich auf den Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste zurückzuführen. Nach
Angaben des BIEK-Gutachtens ist der Verlust im Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste durch die
betriebliche Struktur der Sparte Frachtpost der DPAG bedingt (100), denn ein Verlust würde bei
Beibehaltung der gegenwärtigen betrieblichen Struktur und Preisgestaltung auch unbeachtet der so
genannten Altlasten auftreten. Auf der Basis der prozessorientierten Kosten- und Ergebnisbewertung
steht nach Ansicht des BIEK fest, dass die Verluste im Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste nicht
auf Altlasten oder politischen Vorgaben beruhen, sondern auf der aggressiven Preisstrategie der
DPAG in diesem Bereich (101)

(51) In einer ergänzenden Studie vom 7. Februar 2002 hat BIEK die unter normalen Marktbedingungen
übliche Vergütung für die Prozessabläufe der Geschäftstypen B-to-B und Versandhandel ermittelt. In
diesen Ermittlungen hat BIEK die relevanten Bearbeitungsschritte für Haus-zu-Haus-Paketdienste für
den Bereich B-to-B definiert und bei den Unternehmen German Parcel, DPD und UPS eine Umfrage
durchgeführt zu den Kosten, die unter normalen Marktbedingungen für diese Bearbeitungsschritte
der Wertschöpfungskette zu erwarten wären. Bei den Unternehmen DPD, Hermes Versandservice
und UPS wurde eine Umfrage zu den Kosten, die unter normalen Marktbedingungen beim Betrieb
einer Haus-zu-Haus-Infrastruktur für den Versandhandel anfallen, durchgeführt. Auf der Grundlage
vorgegebener Mengen und branchenüblichen Zeit- und Lohnstandards wurden die Kosten auf die
einzelnen Prozessschritte verteilt, um den tatsächlichen Verbrauch an Ressourcen (Arbeitsstunden,
Material- und Kapitalkosten) adäquat widerzuspiegeln.

(99) BIEK, Stellungnahme vom 22. November 1999, S. 2.
(100) Nach Angaben des Gutachtens ist der Verlust durch die Struktur des Netzwerkes bedingt, weil jedes Unter-

nehmen auf der Basis der bestehenden Logistikinfrastruktur der DPAG (33 Frachtzentren und 476 Zustellbasen)
vergleichbare Verluste hinnehmen müsste.

(101) BIEK, Stellungnahme vom 22. November 1999, S. 3.
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(52) Weiterhin äußert der BIEK Zweifel am Vorliegen bestimmter von Deutschland geltend gemachter
Altlasten. Ein Vergleich der Grundgehälter zeige, dass die Grundgehälter der DPAG keinesfalls höher
lägen als die Gehälter vergleichbarer Beschäftigter bei den Wettbewerbern. Nach Angaben des BIEK
lägen insbesondere die Grundgehälter der DPAG im Bereich der Paketzustellung in einigen Regionen
sogar unterhalb der stündlichen Vergütung im Transportgewerbe. Die zusätzliche Zustellung am
Samstag stelle keinen Nachteil dar, sondern sei ein zwingendes Erfordernis im Bereich des Versand-
handels wettbewerbsfähig zu bleiben.

(53) Nach Ansicht des BIEK sollte die Übertragung von Immobilien an die DPAG im Jahre 1995 unter
anderem der Deckung von Altlasten dienen, nicht jedoch dem Ausgleich betriebsnotwendiger Kosten.
Die Nutzung der Erträge aus der Veräußerung nicht betriebsnotwendiger Grundstücke, Gebäude oder
Wohnungen für andere Zwecke als die Deckung der Altlasten, wie insbesondere dem Ausbau des
Frachtdienstes und dem Erwerb weiterer Unternehmen, stelle eine Beihilfe an die DPAG dar. Zur
Herstellung der Wettbewerbsneutralität sei eine organisatorische und rechtliche Trennung des Paket-
dienstes vom Briefdienst unausweichlich.

(54) Der Bundesverband Spedition und Logistik e. V. („BSL“) ist der Ansicht, der Frachtdienst der DPAG
sei in Bezug auf die zu erwartende Nachfrage überdimensioniert angelegt gewesen. Deshalb habe die
DPAG versucht, zusätzlichen Absatz über Preise zu gewinnen, die privaten unter normalen Marktbe-
dingungen tätigen Wettbewerbern keine ausreichende Kostendeckung ermöglicht hätte. Nach Ansicht
des BSL kann weder DPAG noch ein unter normalen Marktbedingungen tätiges Unternehmen bei
dem von der DPAG angewandten Preisniveau die Kosten der einzelnen Paketdienste durch Erlöse
abdecken.

(55) Die niederländische Unternehmensvereinigung Transport en Logistiek Nederland („TLN“) vertritt die
Auffassung, kein privater Anbieter von Paketdiensten könne in einem Markt überleben, in dem
staatliche Unternehmen mittels von Beihilfen dem Wettbewerb offen stehende Paketdienste förderten.
Der TLN ist der Ansicht, wettbewerbliche Aktivitäten sollten von den durch staatliche Mittel
geförderten gemeinwirtschaftlichen Postdiensten organisatorisch und rechtlich getrennt erbracht
werden.

(56) Die European Express Organisation („EEO“) ist der Ansicht, die Aufrechterhaltung eines Verlust
bringenden Paketdienstes über einen Zeitraum von 15 Jahren stünde nicht im Interesse eines unter
normalen Marktbedingungen tätigen Unternehmens. Ohne ein glaubwürdiges Sanierungskonzept
würde die Beibehaltung der Sparte Frachtpost den Wettbewerb verzerren. Auch ist die EEO der
Ansicht, die DPAG hätte Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien zur Sanierung der Frachtpost
einsetzen müssen, anstatt Unternehmen im Bereich der internationalen Fracht und Logistik zu
erwerben.

(57) Nach Ansicht von Federal Express sollte die Kommission zunächst den erforderlichen Standard
definieren, wonach die dem Wettbewerb geöffneten Paketdienste Empfänger von unzulässigen
Beihilfen sein könnten. Nach Ansicht von Federal Express, hatte der Staat, bei Vornahme der
Investitionen in die neue Frachtpost-Infrastruktur der DPAG keine hinreichend sichere Erwartung auf
eine angemessene Rendite. Federal E×press bezweifelt das Vorliegen und die tatsächliche Höhe der
von Deutschland geltend gemachten Altlasten.

(58) Ein weiterer Dritter, der um vertrauliche Behandlung seiner Identität nachsucht, bringt vor, die DPAG
werde über die mit der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe verbundenen Kosten hinausgehend
durch staatliche Mittel entlohnt. Diese „Überkompensation“ verschaffe der DPAG die finanziellen
Mittel, im Bereich der dem Wettbewerb geöffneten Paketdienste eine aggressive Preisstrategie zu
verfolgen. Eine derartige Preisstrategie könne sich kein unter normalen Marktbedingungen tätiger
Wettbewerber erlauben. Die „Überkompensation“ wirkt sich angesichts der zunehmend grenzüber-
schreitend erbrachten Paketdienste auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten aus.

(59) Nach Ansicht von German Parcel verfügt die DPAG über nahezu unbegrenzte Mittel, die sie zum
Ausbau ihres Frachtnetzes eingesetzt habe und weiterhin einsetze. Anders als ihre Wettbewerber
könne die DPAG ihre Expansion in diesem Bereich ohne Rücksicht auf die hierzu erforderlichen
Kosten gestalten. Auch träfe es nicht zu, dass Wettbewerber kein Interesse am Privatkundenmarkt
hätten. Zahlreiche Dienstleister, darunter auch German Parcel, böten Paketdienste für Privatkunden
an. German Parcel verweist auf sein „Paket-Shop-Konzept“, das inzwischen über 1 000 Annahme-
stellen für Privatkunden umfasse. Allerdings sei es für German Parcel bislang schwierig gewesen, den
Versandhandel als Auftraggeber zu gewinnen, da die weitaus meisten Versandhändler langfristige
Lieferverträge mit der DPAG eingegangen wären und darüber hinaus durch Mengen- und Rabattver-
einbarungen an die DPAG gebunden seien.
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(60) German Parcel meldet auch Zweifel am Vorliegen und der Höhe der von der Bundesregierung
vorgetragenen Altlasten an. So sei der niedrige Stoppfaktor (Pakete, die im Rahmen des Stopps des
Zustellfahrzeugs ausgeliefert werden) keine Folge der Pflichtleistungen der DPAG, denn weniger als
9 % der Pakete würden am Postschalter eingeliefert. Ein eventuell im Vergleich zu Wettbewerbern
niedrigerer Stoppfaktor erkläre sich aus der unternehmerischen Entscheidung der DPAG, möglichst
den gesamten Versandhandel zu bedienen. Andererseits sei die Stoppdichte (Anzahl der Stopps pro
Straße) aufgrund des höheren Volumens bei der DPAG günstiger als bei privaten Wettbewerbern.
Außerdem könne die DPAG den Vorteil eines vorhandenen Zustellnetzes für Briefe durch Verbund-
zustellung von Paketen und Briefen in ländlichen Gebieten nutzen. Dieser Vorteil stünde aufgrund
des Briefmonopols keinem Wettbewerber offen. Auch würde die Zustellung am Samstag nicht nur
von der DPAG angeboten, sondern insbesondere regelmäßig auch von der Hermes Versand AG.
Aufgrund des hohen Anteils an Paketdiensten für den Versandhandel sei eine Zustellung am Samstag
ohnehin betrieblich erforderlich. Bei richtiger Organisation ließe sich eine Zustellung am Samstag
ohne zusätzliche Kosten bewältigen.

(61) Nach Ansicht der Vereinigung Deutscher Kraftwagenspediteure eG („VDK“) hat die DPAG kein
transparentes System der Kostenzuordnung, dass Rückschlüsse auf die tatsächlichen Kosten- und
Erlöse bestimmter Geschäftsfelder zuließe.

(62) Nach den eigenen Berechnungen des Verbands der Postbenutzer, Deutscher Verband für Post und
Telekommunikation e. V. („DVPT“) betragen die Gewinne der DPAG im Bereich des Briefmonopols
mindestens 1,7 Mrd. DEM. Da das Unternehmen DPAG insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis oder
allenfalls nur geringe Gewinne ausweise, sei der Betrag der internen Quersubventionierung beacht-
lich. Auch zieht der DVPT in Zweifel, ob der darüber hinaus erfolgte staatliche Finanzausgleich für
öffentliche Pflichten in einem ausgeglichenen Verhältnis zu den tatsächlichen Mehrkosten der öffent-
lichen Aufgabe stünde, insbesondere da das Volumen der Schalterpaketdienste geringer sei als die
23 %, die im Beschluss über die Einleitung des Verfahrens angegeben seien. In Wirklichkeit seien
diese Mehrkosten im Bereich der Schalterpakete aber wesentlich geringer, da diese einen wesentlich
geringeren Anteil am Gesamtvolumen ausmachten, als von der Bundesregierung angegeben. Der
staatliche Mittelzufluss sollte unter diesen Umständen wesentlich reduziert werden.

(63) Nach Ansicht des UK Post Office („Post Office“) stellt ein Immobilientransfer oder die Übertragung
anderer Vermögenswerte an einen öffentlichen Postbetreiber eine staatliche Beihilfe dar. Dies träfe
auch auf die Übertragung solcher Vermögenswerte von einem staatlichen Träger auf einen anderen
zu, solange diese Vermögenswerte nicht betrieblich notwendig zur Erfüllung von Diensten im
Allgemeininteresse sei. Auch die Übernahme von Mehrkosten einer Frühpensionierung von 25 % der
Beamten der DPAG stelle eine Beihilfe dar. Nach Ansicht des Post Office hätte dieser Personalabbau
aus Einnahmen aus der Veräußerung von betrieblichen Vermögensgegenständen finanziert werden
müssen. In jedem Fall sei die Hingabe von Immobilien zu indirekt und mittelbar um im Sinne des
Artikel 86 Absatz 2 des EG-Vertrages als Ausgleich für die Mehrkosten der Dienstleistungen im
allgemeinen Interesse gelten zu können. Altlasten hätten allenfalls im Einzelfall aus Verkaufserlösen
aus Immobilien finanziert werden dürfen.

IV. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

(64) Staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünsti-
gung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfäl-
schen drohen, sind mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Die vorgenannten staatlichen Maßnahmen zugunsten der DPAG
stellen staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag dar, wenn 1) die DPAG
hierdurch eine Begünstigung erlangt; 2) diese Begünstigung durch Aufbringung staatlicher Mittel
finanziert wurde; und 3) die Begünstigung den Wettbewerb verfälscht oder zu verfälschen droht und
4) den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt.

(65) Vorab ist in der rechtlichen Würdigung das Vorbringen in Bezug auf den Erwerb der Postbank AG zu
behandeln. Die deutschen Behörden konnten im Verfahren in ausreichender Weise belegen, dass der
Kaufpreis entgegen den Vermutungen der Beschwerdeführer nicht gegen eine nicht vorhandene
Forderung aufgerechnet, sondern von der DPAG an die deutschen Behörden tatsächlich gezahlt
wurde. Die deutschen Behörden haben in diesem Zusammenhang eine Kopie des Kaufvertrags und
einen Zahlungsbeleg vorgelegt. Außerdem legten die deutschen Behörden Unterlagen vor, die
belegen, dass der Kaufpreis dem wirtschaftlichen Wert entsprach, den die Postbank für die DPAG
hatte. Der Erwerb der Postbank erfolgte daher ohne jede staatliche Beihilfe.
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A. Begünstigung

(66) Nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 22. November 2001 in der
Rs. C-53/00 (ACOSS) (102) kann eine staatliche Finanzierung von Dienstleistungen im allgemeinen
Interesse dem Empfänger einen wirtschaftlichen Vorteil im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag
gewähren. Sollte die staatliche Finanzierung jedoch die tatsächlich anfallenden zusätzlichen
Kosten (103) dieser im Allgemeininteresse zu erbringenden Dienste nicht überschreiten, so ist der
staatliche Finanzausgleich kein Vorteil im Sinne des Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag, sondern ist als
eine angemessene Vergütung für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Pflichten zu betrachten (104).

(67) Es steht den deutschen Behörden somit frei, mittels staatlicher Zuschüsse, wie beispielsweise dem
hier genannten Beitrag zur Post-Unterstützungskasse, staatlichen Garantien, oder dem Transfer von
Immobilienwerten und Kapital, die mit der Erfüllung von gemeinwirtschaftlichen Pflichten tatsächlich
verbundenen Nettomehrkosten auszugleichen. Hierbei müssen die deutschen Behörden jedoch
beachten, dass die staatlichen Zuschüsse sich darauf beschränken, die tatsächlich aus der Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Pflichten resultierenden Nettomehrkosten auszugleichen. Sollten Nettomehr-
kosten ausgeglichen werden, die auf anderen Ursachen beruhen, so vermittelt der staatliche Finanz-
ausgleich dieser Nettomehrkosten dem Begünstigten einen wirtschaftlichen Vorteil.

(68) Auf entsprechende Nachfrage der Kommission vom 10. März 2000 nach etwaigen Gewinnen der
DPAG im Zeitraum 1990 bis 1998 im Bereich der nicht reservierten Dienste, gibt die Bundesregie-
rung in ihrer Mitteilung vom 24. März 2000 (S. 10) an, die DPAG habe mit freien Wettbewerbsdien-
sten im Jahre 1998 einen Überschuss von […] Mio. DEM erzielt. Andererseits unterbreiteten die
deutschen Behörden Zahlen, wonach der Gesamtbereich Paketdienste im Zeitraum 1990 bis
einschließlich 1998 ein Defizit in Höhe von […] (105) Mio. DEM und der Bereich der Zeitungs- und
Pressezustellungen ein Defizit in Höhe von […] (106) Mio. DEM ausweist. Danach lag für beide
Bereiche das Gesamtdefizit bei DEM […] Mio. DEM. Einnahmen aus Wettbewerbsbereichen waren
somit unzureichend, um das Defizit im Bereich der Paketdienste auszugleichen (107).

(69) Nach Ansicht der Bundesregierung steht die Gesamtheit des Defizits im Frachtbereich in Höhe von
[…] Mio. DEM in untrennbarem Kausalzusammenhang mit der Erfüllung politischer Vorgaben über
Umfang und Durchführung gemeinwirtschaftlicher Pflichten in diesem Bereich (108). Nach Ansicht
Deutschlands ist der im Allgemeininteresse festgelegte erschwingliche Einheitstarif Ursache dafür,
dass Paketdienste im Zeitraum 1990 bis 1998 kein wirtschaftliches Gleichgewicht erreichten und
Nettomehrkosten verursachten. Daneben verweist die Bundesregierung auf fünfzehn so genannte
„Altlasten“ (109), die deutlich machten, warum die DPAG nicht unter normalen Marktbedingungen
arbeitete. Wie eingangs erwähnt, ist nach Ansicht der Bundesregierung die spezifische Mehrbela-
stung, die mit der Erfüllung von gemeinwirtschaftlichen Pflichten verbunden ist, als der Unterschied
zwischen den besonderen Kosten, die der DPAG als ehemaliger Staatsverwaltung bei der Erbringung
dieser Dienste entstehen und den im Wettbewerb üblichen Kosten für gleichartige Dienstleistungen
zu definieren und zu berechnen (110).

(70) Im Lichte der eingangs erwähnten Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemein-
schaften vom 22. November 2001 ist das auf die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Pflichten entste-
hende Defizit allerdings in Form der Nettomehrkosten der im Allgemeininteresse zu erbringenden
Dienste auszuweisen und zu berechnen. Dies erfordert zunächst eine präzise Definition des Umfangs
dieser im Allgemeininteresse zu erbringenden Dienstleistungen und den hierdurch hervorgerufenen
Nettomehrkosten.

(102) Slg. 2001, S. I-9067, Randnrn. 20 und 22.
(103) Gemeint sind hier die Nettomehrkosten für die Erfüllung einer gemeinwirtschaftlichen Aufgabe, vgl. Schlussan-

träge des Generalanwalts Antonio Tizzano in der Rs. C-53/00 vom 8. Mai 2001, Randnr. 60.
(104) Rs. C-53/00, Randnr. 27.
(105) Korrekturversion, eingereicht mit Mitteilung vom 2. Juni 2002.
(106) Korrekturversion, eingereicht mit Mitteilung vom 2. Juni 2002.
(107) Laut den mit Schreiben vom 2. Juni 2000 seitens Deutschlands eingereichten Daten (Korrekturversion vom

12.1.2000) wies der reservierte Bereich im Zeitraum 1990 bis 1998 Gewinne von insgesamt […] DEM Mio.
auf. Daneben wurden im relevanten Zeitraum im Wettbewerb Erlöse von […] DEM Mio. erzielt. Daraus ergibt
sich zwangsläufig, dass zumindest ein Teilbetrag in Höhe von […] DEM Mio. des vorgenannten Gesamtdefizits
in Höhe von […] DEM Mio. Millionen nicht aus den Gewinnen des Monopols und den Einnahmen aus Wettbe-
werbsdiensten ausgeglichen werden konnte.

(108) Mitteilung der Bundesregierung vom 16. September 1999, S. 18.
(109) Dargestellt unter II.G.
(110) Mitteilung der Bundesregierung vom 16. September 1999, S. 18.
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(71) Für den Bereich der Paketdienste enthält die eingangs erwähnte PPfLV vom 12. Januar 1994 präzise
Vorgaben in Bezug auf die Leistungen, d. h. die Art der Pakete, die im öffentlichen Interesse zu
befördern sind und die Tarifgestaltung. Danach musste die damalige DB- Postdienst und ab 1995 die
DPAG zwei wesentliche Leistungsmerkmale erfüllen: 1) die Beförderung von sogenannten „Kleingü-
tern“ im Sinne der Verordnung mußte als eine im öffentlichen Interesse liegende Infrastrukturdienst-
leistung erbracht werden (111) und 2) nach § 1 Absatz 1 der PPfLV war die Deutsche Bundespost
Postdienst verpflichtet, die Beförderung von Kleingütern im Sinne des § 2 in der Fläche zu einheitli-
chen Leistungsentgelten nach dem Grundsatz der Tarifeinheit im Raum anzubieten. Das für
erschwinglich erachtete Leistungsentgelt wurde durch Rechtsverordnung festgelegt (112).

(72) Angesichts eines beachtlichen Defizits im Frachtbereich von insgesamt […] Mio. DEM ist daher in
einem weiteren Schritt zu prüfen, ob sämtliche Nettomehrkosten, die seitens des Staates ausgeglichen
wurden in direktem Zusammenhang mit dem präzise definierten gesetzlichen Auftrag der DPAG
stehen. Sollte der staatliche Mittelzufluss es dem Frachtbereich letztlich erlauben, auch solche
Nettomehrkosten abzudecken, die in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der Erfüllung gemein-
wirtschaftlicher Pflichten stehen, so verbleibt der DPAG ein Vorteil im Sinne des Artikel 87 Absatz 1
EG-Vertrag. Denn unter diesen Umständen besteht nicht die von der Rechtsprechung geforderte
Äquivalenz zwischen dem staatlich finanzierten Ausgleich und den Nettomehrkosten des öffentlichen
Auftrags (113). Denn unter diesen Umständen stehen den staatlichen Ausgleichszahlungen keine
spezifisch auf die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Pflichten beruhenden Sonderlasten gegenüber (114).

(73) Eine Untersuchung derjenigen Infrastrukturkosten, die spezifisch durch die Erbringung von wettbe-
werblichen Haus-zu-Haus-Paketdiensten hervorgerufen werden (nachfolgend, die „Kosten der Haus-
zu-Haus-Infrastruktur“), (115) hat jedoch ergeben, dass man für DPAG mit der Erbringung dieser dem
Wettbewerb offenstehenden Paketdienste deutlich zu beziffernde Nettomehrkosten verbunden waren,
die mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Pflichten, der Beförderungspflicht unter Einhaltung eines
erschwinglichen Einheitstarifs, in keinem ursächlichen Zusammenhang stehen (116). Der Betrag dieser
Nettomehrkosten, die nicht auf der Beförderungspflicht unter Einhaltung eines erschwinglichen
Einheitstarifs beruhen, kann vorliegend konkret beziffert werden. Damit besteht ein Mindestbestand
von Nettomehrkosten der DPAG, der in keinem Zusammenhang zur Erfüllung gemeinwirtschaftli-
cher Pflichten steht.

(74) Die Ermittlungen der Kommission bezüglich des Preisverhaltens der DPAG im Bereich der Haus-zu-
Haus-Paketdienste haben ergeben, dass man im Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste erhebliche
Verluste erlitten hat, die nicht auf der Einhaltung des Einheitstarifs beruhen, sondern auf einer
aggressiven Rabattpolitik, die zu Preisen unterhalb des Einheitstarifs für Haus-zu-Haus-Paketkunden
führt (117). Aufgrund dieser Rabattpolitik liegen die Erlöse der DPAG im Bereich der Haus-zu-Haus-
Paketdienste erheblich unter den Haus-zu-Haus-Infrastrukturkosten. Es besteht allerdings kein
Kausalzusammenhang zwischen diesen Nettomehrkosten und den gemeinwirtschaftlichen Pflichten
der DPAG, denn: 1) es bestand keine Verpflichtung zur Unterschreitung des gesetzlichen Einheitsta-
rifs zugunsten von Haus-zu-Haus-Paketkunden; 2) die Unterschreitung des Einheitstarifs ist

(111) § 2 Absatz 1 definiert Kleingüter als Gegenstände bis zu einem Gewicht von 20 kg und bis zu den Höchst-
maßen von 120 cm in der Länge, 60 cm in der Breite und 60 cm in der Höhe.

(112) Nach Angaben der Bundesregierung lassen sich diese Leistungsentgelte aus den Gebührenheften der DPAG
entnehmen. Der erschwingliche Preis des Schalterpakets bis 5 kg (unterste Gewichtsstufe) betrug hiernach: 1994-
95: 7,60 DEM; Ab 1996 wurde die unterste Gewichtsstufe auf 2 kg begrenzt. Der erschwingliche Preis für das
Schalterpaket in dieser Gewichtsstufe betrug 1996-98 9,00 DEM.

(113) Rs. C-53/00, Randnr. 27.
(114) Im Gegenteil verschafft eine durch staatliche Mittel vorgenommene zumindest teilweise Erstattung von Kosten,

die zur Vorhaltung einer Haus-zu-Haus-Infrastruktur betrieblich unabdingbar sind, der DPAG einen Vorteil
gegenüber allen Mitwettbewerbern, die diese Kosten in vollem Umfang durch selbst erwirtschaftete Erlöse abzu-
decken verpflichtet sind.

(115) Siehe oben, unter II. F.
(116) Im Hinblick auf die Beschwerden von UPS und BIEK untersuchte die Kommission die Kostendeckung im Bereich

der dem Wettbewerb geöffneten Haus-zu-Haus-Paketdienste.
(117) Diese unterscheidet den vorliegenden Fall in tatsächlicher Hinsicht von der Entscheidung im Fall C-47/98 Poste

Italiane, in dem die Ermittlungen der Kommission keine Rabattpolitik seitens der Poste Italiane in Bereichen, die
dem Wettbewerb offen standen, zutage förderten. Auch lag im Fall Poste Italiane lediglich die Beschwerde eines
anderen staatlichen Postbetreibers vor, der vorbrachte, Poste Italiane erhalte für die Erbringung von Leistungen
im Allgemeininteresse mehr staatliche Ausgleichszahlungen als zwingend erforderlich. Dagegen brachten die
Beschwerdeführer UPS und BIEK im vorliegenden Fall vor, DPAG habe staatliche Mittel zur Verfügung, die es
ihr erlaubten die Wettbewerbsmöglichkeiten privater Anbieter im Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste zu
behindern. Dies machte im vorliegenden Fall eine detaillierte Untersuchung der Kosten einer Haus-zu-Haus-Infra-
struktur erforderlich, sowie eine weitere Untersuchung, inwieweit diese betriebsnotwendigen Kosten durch Erlöse
im Bereich der Haus-zu-Haus-Dienste gedeckt waren. Im Gegensatz hierzu war die Poste Italiane weder im
Bereich der Haus-zu-Haus-Pakete noch im Bereich anderer dem Wettbewerb geöffneter Paketdienste tätig. Auch
wurden im Verlauf des Verfahrens im Fall Poste Italiane keine Stellungnahmen abgegeben, wonach das Preisver-
halten der Poste Italiane die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen behinderte. Im Fall konkreter
Beschwerden über die Behinderung von Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen hat die Kommission
daher zu prüfen: 1) ob Behinderungsstrategien in Wettbewerbsmärkten durch staatliche Mittel finanziert wurden
und 2) ob eine derartige Behinderung des Wettbewerbs ausnahmsweise in untrennbarem Zusammenhang mit
der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Pflichten stehen kann.
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ausschließlich auf das Bestreben der DPAG zurückzuführen, im Bereich der dem Wettbewerb
unterworfenen Haus-zu-Haus-Paketdiensten Marktanteile zu erhalten oder zu erobern, und 3) die
Unterschreitung des Einheitstarifs ist kausal für deutlich identifizierbare Nettomehrkosten, die nicht
auf gemeinwirtschaftlichen Pflichten beruhen.

1. Keine gesetzliche Verpflichtung zur aggressiven Rabattgewährung im Bereich der Haus-zu-Haus-Paket-
dienste

(75) Im Lichte des verschärften Wettbewerbs im Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste hatte die DB-
Postdienst seit dem 1. Februar 1994 die Möglichkeit — nicht jedoch die Verpflichtung — jenen
Kunden Rabatte einzuräumen, die entweder selbst Vorleistungen erbrachten oder bestimmte Mindest-
mengen bei der DPAG einlieferten (118). Gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 3 der PPfLV vom 12. Januar
1994 konnte die DB-Postdienst und später die DPAG Kunden aufgrund bestimmter Vorleistungen
oder Mindesteinlieferungsmengen Preisnachlässe unterhalb des in § 1 Absatz 1 PPfLV festgesetzten
einheitlichen Leistungsentgelts gewähren, wenn der Kunde entweder selbst Sortierleistungen
vornahm oder eine Mindestmenge einlieferte (119). Sollte der Kunde die Voraussetzungen des § 2
Absatz 2 Nummer 3 nicht erfüllen, so wurde das in § 1 Absatz 1 PPfLV vorgeschriebene einheitliche
Leistungsentgelt erhoben.

(76) Nach den offiziellen Begründungserwägungen zur PPfLV sind deren § 2 Absatz 2 Nummer 3 letztlich
die Kleingüter von der allgemeinen Beförderungspflicht ausgenommen, bei denen im Rahmen
besonderer Vereinbarungen mit bestimmten Kunden — z. B. Selbstbucher oder Nachfrager mit
Kooperationsverträgen — Sonderregelungen getroffen werden (120). Nach den offiziellen Begrün-
dungserwägungen können diese gewerblichen Kunden aus der Beförderungspflicht herausgenommen
werden, da in diesem Bereich funktionierender Wettbewerb herrschte, der eine Verpflichtung zur
Beförderung erübrige (121).

(77) Selbstbucher sind Kunden, die Pakete nicht am Postschalter einliefern. Bedingung für die Teilnahme
am Selbstbucherverfahren ist die Einlieferung von mindestens 10 000 selbstgebuchten freigemachten
Paketen (122). Die DPAG holt die freigemachten und vorsortierten Pakete mittels B-to-B-Abholtouren
unmittelbar beim Kunden ab. Das zu besonderen Preisen angebotene Paketprodukt wird seitens der
DPAG unter der Bezeichnung selbstgebuchtes Paket angeboten.

(78) Die Zusammenarbeit mit Versendern (Kooperation) eröffnet wichtigen Haus-zu-Haus-Nachfragern,
den so genannten Kooperationspartnern, eine über das Selbstbucherverfahren hinausgehende Zusam-
menarbeit mit der DPAG. Hierbei überträgt die DPAG einem Absender durch Kooperationsvertrag
Sortier-, Codier- und Beladeleistungen und vereinbart für diese Vorleistungen einen finanziellen
Ausgleich (123). Für Versandhandelsunternehmen bietet die DPAG zudem besondere Preisnachlässe
für die Verteilung nicht zeitkritischer Kataloge an (Infopost Schwer) (124).

(79) Es bestand allerdings keine gesetzliche Verpflichtung den sogenannten Selbstbuchern oder Kooperati-
onspartnern — Marktbereiche die nach den offiziellen Begründungserwägungen zur PPfLV der
Bundesregierung dem gewerblichen Kundenkreis zuzuordnen sind — Preisnachlässe einzuräumen,
mit der Folge, dass die von ihnen zu zahlenden Preise weit unterhalb des für alle restlichen
Postkunden als erschwinglich angesehenen Einheitstarifs lagen (125). Denn nach Ansicht der Bundes-
regierung differenziert die gemeinwirtschaftliche Pflicht nicht hinsichtlich des begünstigten Kunden-
kreises.

(118) Mitteilung der Bundesregierung vom 16. September 1999, S. 10 und Anhang 1, S. 5.
(119) Damit wurde der Grundsatz des Einheitstarifs zugunsten dieser Kundengruppe durchbrochen.
(120) Entwurf einer Verordnung zur Regelung der Pflichtleistungen der Deutschen Bundespost Postdienst, Stand

9.12.1992, Mitteilung der Bundesregierung vom 27 März 2000, Anlage zu Frage 3.
(121) Anlage 3 zur Mitteilung der Bundesregierung vom 27. März 2000.
(122) Allgemeine Geschäftsbedingungen Frachtdienst Inland, Ziffer 3.3.2 Pauschalentgelt für selbstgebuchte Paketsen-

dungen, eingereicht als Anlage 1 zum Schreiben der Bundesregierung vom 18. März 1997.
(123) Allgemeine Geschäftsbedingungen Frachtdienst Inland, Ziffer 3.3.4 Zusammenarbeit mit Versendern (Koopera-

tion), eingereicht als Anlage 1 zum Schreiben der Bundesregierung vom 18. März 1997.
(124) Das Verfahren der Kooperation bei „Infopost Schwer“ ist in der im August 1995 durch Vfg. P 777/1993

bekannt gegebenen neu eingefügten Ziffer 3.3.4.2 der AGB FrD Inl. beschrieben: „Versender größerer Mengen
von Infopost Schwer können für diese Sendungen durch vertragliche Vereinbarung bestimmte über die Bedin-
gungen des Abschnitts 4.2 hinausgehende Verteilleistungen und/oder das Beladen zielreiner Transporteinheiten
vom Postdienst übernehmen. Als Gegenleistung ermäßigt der Postdienst das Grundentgelt für Infopost Schwer.“

(125) Wie bereits erwähnt, räumte nach Angaben der Bundesregierung § 2 Absatz 2 Nr. 3 der Postdienst-Pflichtleis-
tungsverordnung (PPfLV) dem damaligen Postdienst erstmals die Möglichkeit ein, aufgrund bestimmter Vorleis-
tungen oder Mindesteinlieferungsmengen besondere Entgelte unterhalb des Einheitstarifs zu vereinbaren. Die
PPfLV enthält lediglich die Option zu Preisnachlässen, nicht aber eine rechtliche Verpflichtung hierzu, vgl. Mittei-
lung der Bundesregierung vom 16. September 1999, S. 10. Der Einheitstarif spielt unter diesen Umständen die
Rolle eines Höchstpreises, vgl. Begründung der Bundesregierung zu § 6 Postuniversaldienstverordnung vom 30.
September 1999, S. 11.
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(80) Gemäß den anwendbaren innerstaatlichen Regelungen unterlag die Freiheit der DPAG zur Einräu-
mung von Rabatten gesetzlichen Schranken. Nach § 37 Absatz 4 PostVerfG durften die Wettbe-
werbsmöglichkeiten anderer Unternehmen auf einem Markt nicht durch eine anhaltende und spür-
bare Kostenunterdeckung im Wettbewerbsbereich ohne sachlichen Grund beeinträchtigt werden.
Nach § 20 Absatz 2 des PostG dürfen die Preise der DPAG keine Abschläge enthalten, die die
Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen auf einem Markt für Postdienstleistungen in miss-
bräuchlicher Weise beeinträchtigen (126). Diese Bestimmungen machen deutlich, dass seitens der
DPAG gewährte Rabatte in Wettbewerbsmärkten die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unter-
nehmen nicht beeinträchtigen dürfen (127).

(81) Unter diesen Umständen gab es keine gesetzliche Verpflichtung, wonach die DPAG gezwungen war,
bei Paketdienstleistungen für Selbstbucher und Kooperationspartner, auf eine Kostendeckung zu
verzichten, die für ein unter normalen Marktbedingungen tätiges Unternehmen unverzichtbar
gewesen wären.

2. Die tatsächlichen Gründe der Rabattpolitik

(82) In der Aufsichtsratsvorlage vom 21. Februar 1991 (128), stellt die damalige DB-Postdienst fest, sie
befände sich im Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste insgesamt in einem Wettbewerbsmarkt.
Dieser Markt sei gekennzeichnet von einem starken Wachstum bei steigenden Kundenanforderungen.
Die seit Mitte der 70er Jahre verstärkt in diesen Markt eintretenden Wettbewerber hätten es
verstanden, hinsichtlich Laufzeit, Sicherheit und Preis anforderungsgerechte Produkte herzu-
stellen (129). Wettbewerber erreichten eine hohe Kundenzufriedenheit und hätten gute Aussichten für
ein weiteres Wachstum. Die Produkte der damaligen Bundespost seien hinsichtlich der Befriedigung
des Kundenbedürfnisses deutlich unterlegen. Dies zeige sich vor allem beim Laufzeitvergleich (130).

(83) Als Ergebnis dieser Entwicklung verlöre die damalige Bundespost ständig Marktanteile, während die
privaten Anbieter neue Marktanteile hinzu gewännen (131). Bei weiter steigender Wettbewerbsinten-
sität sei die Marktposition der damaligen Bundespost zunehmend gefährdet. Im Bereich der 24-
Stunden-Haus-zu-Haus-Paketdienste würden vor allem zwei der Hauptkonkurrenten, DPD und UPS
stetig ihren Marktanteil steigern. Bei unveränderter Marktentwicklung sei der Zeitpunkt absehbar, zu
dem die damalige Bundespost ihre Marktführerschaft bei den Paketdiensten einbüßen würde. Ein vor
dem Hintergrund verschärften Wettbewerbs noch stärker zu erwartender Marktanteilsverlust würde
derzeit nur noch durch Kapazitätsgrenzen der Wettbewerber und die besonders günstigen Preise der
damaligen Bundespost im unteren Gewichtsbereich aufgehalten (132). In diesem Zusammenhang
gesteht die damalige Bundespost ein, dass der Frachtdienst von erheblichen Verlusten gekennzeichnet
sei, während die Wettbewerber mit leistungsstärkeren Produkten Gewinne erzielen. Durchschnittli-
chen Erlösen von […] DEM je Sendung stünden Stückkosten von […] DEM gegenüber. Nach
Aussage der Aufsichtsratsvorlage: „Bei jeder Sendung erwirtschaftet die Deutsche Bundespost im
Durchschnitt einen Verlust von […] DEM (133).“

(126) Der jeweilige Marktpreis entsprechend den Maßstäben des § 20 Absatz 2 des Postgesetzes ist Richtschnur für
die Preise von Paketprodukten und von allen Sendungen, die eine Mindesteinlieferungsmenge von 50 Stück je
Einlieferungsvorgang voraussetzen, vgl. Begründung der Bundesregierung zu § 6 Postuniversaldienstverordnung
(PUDLV) vom 30. September 1999, S. 11.

(127) Wie bereits erwähnt, war der gewerbliche Kundenkreis Nutznießer der nach § 2 Absatz 2 Nr. 3 PPfLV zuläs-
sigen Sondervereinbarungen. Diese so genannten Selbstbucher und Kooperationspartner lieferten Pakete aufgrund
des Volumens in der Regel nicht am Postschalter ein und verfügten über die technischen Möglichkeiten Paket-
sendungen vorzusortieren, zu codieren, in Paletten einzustapeln und in von der DPAG zur Verfügung gestellte
Transportmittel zu verladen. Daneben forderte die Teilnahme am Selbstbucherverfahren die Einlieferung von
mindestens 10 000 Sendungen jährlich. Die hohen Voraussetzungen an Sortier-, Codier- und Verladekapazität
sowie die jährlichen Mindesteinlieferungsmengen verdeutlichen, dass diese Leistungen dem gewerblichen Kunden-
kreises zuzuordnen sind. Genau die Bedienung dieses gewerblichen Kundenkreises war auch seit den 70er Jahren
von Wettbewerb gekennzeichnet.

(128) Mitteilung der Bundesregierung vom 16. September 1999, Anhang 91/3, S. 3.
(129) Gemäß Anhang 91/3, S. 17, werden im Haus-zu-Haus-Bereich von Geschäftskunden die folgenden

Leistungsmerkmale nachgefragt: 1. 24 Stunden Service bei der Laufzeit; 2. Abholung beim Absender; 3. DV-
gestütztes Paketverfolgungssystem; und 4. spezifischer Haus-zu-Haus-Preis.

(130) DPAG gibt an, dass Wettbewerber im Stande seien, bereits für etwa 56 % der Sendungen eine Laufzeit von 24
Stunden zu erreichen. Dies decke einen hohen Anteil der Verkehrsrelationen im Bundesgebiet ab. Bei der dama-
ligen Bundespost erreichten dagegen nur etwa […] % der Sendungen eine Laufzeit von 24 Stunden. Diese
Erfolgsquote sei zudem im Wesentlichen auf Verkehrsrelationen im Nahbereich begrenzt, siehe Anhang 91/3, S.
15.

(131) Anhang 91/3, S. 3 und 13.
(132) Anhang 91/3, S. 17.
(133) Anhang 91/3, S. 5.
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(84) Hauptanliegen war damit die Sorge um stagnierendes Verkehrsaufkommen und den Verlust von
Marktanteilen. Die damalige Bundespost sah ihre Marktposition bzw. Marktführerschaft als gefährdet
an (134). Durch anforderungsgerechte Produkte erhöhten Wettbewerber zulasten der damaligen
Bundespost stetig ihre Marktanteile.

(85) Die verschiedenen von Deutschland vorgelegten Aufsichtsrats- und Vorstandsvorlagen lassen die
wahren Hintergründe der im Anschluss an die Modernisierung der Frachtpost verfolgten aggressiven
Rabattpolitik im Bereich der 24-Stunden-Haus-zu-Haus-Paketdienste erkennen. Diese Politik war
nicht am Allgemeinwohl oder der Einhaltung erschwinglicher Preise orientiert, sondern zielte auf
Erhaltung der Marktposition der DPAG im Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste ab. Unter diesen
Umständen stehen die Nettomehrkosten, die dieser Rabattpolitik zuzuschreiben sind in keinem
ursächlichen Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse.

3. Berechung der Nettomehrkosten, die auf der Rabattpolitik im Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste
beruhen

(86) Die Nettomehrkosten, die kausal auf die Rabattpolitik der DPAG im Bereich der Haus-zu-Haus-Paket-
dienste rückführbar sind und damit keinen ursächlichen Zusammenhang mit den gesetzlichen
Vorgaben des DB-Postdienst und der DPAG aufweisen, lassen sich eindeutig durch einen Vergleich
zwischen den Erlösen beziffern die ein unter normalen Marktbedingungen tätiges Unternehmen für
die weitere Erbringung dieser Dienste mittelfristig unabdingbar gefordert hätte und den Erlösen, die
seitens der DPAG tatsächlich hingenommen wurden. Ein unter normalen Marktbedingungen tätiges
Unternehmen hätte ohne entsprechende gesetzliche Verpflichtung kein wirtschaftliches Eigeninter-
esse an der Fortsetzung von Haus-zu-Haus-Paketdiensten, die mittelfristig keinen Erlös versprechen,
der zumindest die Kosten der spezifischen Haus-zu-Haus-Infrastruktur abdeckt. Ein unter normalen
Marktbedingungen tätiges Unternehmen wäre gezwungen, mittelfristig mindestens Erlöse anzu-
streben, die zumindest die spezifischen Kosten der Haus-zu-Haus-Infrastruktur abdecken.

(87) Erzielt ein Unternehmen mit Haus-zu-Haus-Paketdiensten Erlöse unterhalb der spezifischen Kosten
der Haus-zu-Haus-Infrastruktur, so bedeutet jeder Verkauf einen Verlust, der die sonstigen Betriebs-
kosten und zumindest einen Teil der für Haus-zu-Haus-Paketdienste erforderlichen Infrastrukturko-
sten umfasst. Dies bedeutet, dass unter diesen Umständen jeder zusätzliche Verkauf, neben dem
Verlust zumindest eines Teiles der Kosten der unmittelbar den Haus-zu-Haus-Paketdiensten gewid-
meten Infrastruktur, überhaupt keinen Deckungsbeitrag zu den restlichen Betriebskosten des Unter-
nehmens beisteuert. Wie erwähnt, ist mittelfristig (135) eine derartige Preispolitik mit dem wirtschaftli-
chen Eigeninteresse unvereinbar. Kein Privatunternehmen, das den Gesetzen des Marktes unterworfen
ist, würde unter diesen Bedingungen die Haus-zu-Haus-Paketdienste beibehalten, denn die verfolgte
Rabattpolitik kumuliert jährliche Fehlbeträge und führt mittelfristig, ohne entsprechenden Finanzaus-
gleich, zur Überschuldung. Ein den Gesetzen des Marktes unterworfenes Unternehmen würde somit
einen Preis zumindest oberhalb der Kosten der reinen Haus-zu-Haus-Infrastruktur anstreben.

(88) Die genaue Analyse, welche seitens der Kommission auf der Grundlage der von der deutschen
Regierung eingereichten Kostendaten durchgeführt wurde (136), ergab, dass die Erlöse im Bereich der
Haus-zu-Haus-Paketdienste durchgehend unzureichend waren, die Kosten der Infrastrukturbestand-
teile, die allein diesen Diensten gewidmet waren, abzudecken (137). Dieser Befund erstreckt sich über
den Zeitraum 1994 bis einschließlich 1998. Erstmals im Jahre 1999 wurde diese anhaltende
Unterdeckung durchbrochen und es wurden Erlöse erzielt, die ausreichten, um zumindest die Kosten
der Haus-zu-Haus-Infrastruktur abzudecken. Die Feststellungen der Kommission sind im nachfol-
genden Schaubild zusammengefasst:

(134) Anhang 91/3, S. 3 und 13.
(135) Die Analyse, ob die DPAG im Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste Erlöse erzielt, die über den mit der Erbrin-

gung dieser Dienste verbundenen zusätzlichen Kosten liegen, setzt einen aussagekräftigen Referenzzeitraum
voraus, über den die Kosten und Erlössituation betrachtet werden soll. Im gegenwärtigen Fall ließe die Betrach-
tung eines nur sehr kurzen Zeitraums keine aussagekräftigen Rückschlüsse auf die mittelfristigen Trends der
Deckung von mit Haus-zu-Haus-Paketdiensten verbundenen zusätzlichen Kosten zu. Es wurde deshalb ein reprä-
sentativer Zeitraum von 1994 bis 1999 gewählt. Die Bewertung der Kosten und Erlössituation anhand eines
mittelfristigen Zeitraums liegt auch dem § 37 Absatz 3 PostVerfG zugrunde, wonach eine anhaltende Kostenun-
terdeckung geeignet erscheint, die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen zu beeinträchtigen.

(136) Schreiben der Bundesregierung vom 25. April 2002.
(137) Zu diesem Kriterium, vgl., insbesondere J. Gregory Sidak and Daniel F. Spulber, Protecting Competition from the

Postal Monopoly (AEI Press, 1996), S. 107.
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(in Mio. DEM

Jahr/Bearbeitungsstufe 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Schaubild 1

Kosten der Haus-zu-Haus-Infrastruktur

Abholung (138)

B-to-B [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Vormals kombiniert B-to-B [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Versandhandel [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Stationäre Bearbeitung (139)

Kapital- und Betriebskosten [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Personalkosten [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Transport

Fernverkehr [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Direktverkehr (Versandhandel) [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Regionalverkehr [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Auslieferung

Retourenzustellung (Versandhandel) [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Regelzustellung (Versandhandel) [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Firmenzustellung
(B-to-B) [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Regelzustellung
(B-to-B) [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Betriebskosten der Haus-zu-Haus-Infrastruktur [...] [...] [...] [...] [...] [...]

+ 13 % Overhead (140) [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Erlöse Haus-zu-Haus-dienste (141) [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Jährliche Unterdeckung der Kosten der Haus-zu-
Haus-Infrastruktur [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Volumen Haus-zu-Haus (in Mio. Stck) (142) [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Stückkosten Haus-zu-Haus (in DEM) [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Kumulierte Nettomehrkosten der Rabattpolitik: 1994-1999: = 1 118,7 Mio. DEM
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(138) Wie eingangs erläutert können die Kosten der Abholtouren entweder der B-to-B-Abholung oder der Abholung beim Versand-
handel zugerechnet werden.

(139) Die Kapital-, Personal- und Betriebskosten können weder unmittelbar den B-to-B-Diensten noch dem Versandhandelsbereich
individuell zugeordnet werden. Sie können diesen beiden Diensten aber gemeinsam zugeordnet werden. Gleiches gilt für die
Kosten der Infrastruktur des Fern- und Regionalverkehrs, die weder allein dem B-to-B-Bereich noch dem Versandhandelsbereich
zugeordnet werden können, aber für diese beiden Bereiche gemeinsam entstehen.

(140) Die Position Overhead umfasst alle Kosten der Koordination einer Haus-zu-Haus-Infrastruktur. Nach Angaben der Bundesregie-
rung in ihrer Mitteilung vom 12. März 2002, Anhang 1, S. 9, umfassen die Kosten der Netzwerk-Koordination die Positionen
Leitung und Koordination, Personalverwaltung, Marketing, Vertrieb, IT und Leitung der Paketzentren. Nach Schätzungen der
deutschen Behörden belaufen sich die Kosten des Overheads auf [...] % der Wertschöpfungskosten des betreffenden Jahres.
Diese Schätzung korrespondiert mit der Schätzung des BIEK, wonach Overhead etwa [...] % der Kosten der Wertschöpfung
ausmacht, siehe die vorerwähnte BIEK-Studie vom 7. Februar 2002, S. 3.

(141) Erlöszahlen Versandhandel (einschließlich Retouren) und B-to-B aus Anhang 5 zum Schreiben der Bundesregierung vom 31.
Januar 2002.

(142) Volumenzahlen (einschließlich Retouren) und B-to-B aus Anhang 5 zum Schreiben der Bundesregierung vom 31. Januar 2002.

(89) Unter diesen Umständen waren im Zeitraum 1994 bis 1998 die Wettbewerbsmöglichkeiten privater
Unternehmen im Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste beeinträchtigt (143). Denn diese Unter-
nehmen, die unter normalen Marktbedingungen tätig sind, waren im Gegensatz zur DPAG
gezwungen, im relevanten Zeitraum zumindest die Kosten der Infrastruktur, die für Haus-zu-Haus-
Paketdienste unabdingbar ist, durch Erlöse in diesem Bereich abzudecken.

(90) Die Rabattpolitik der DPAG rechtfertigt sich auch nicht im Hinblick auf Artikel 12 der Richtlinie
97/67/EG, der im Bereich der Paketdienste einen für alle Postbenutzer erschwinglichen Preis fordert.
Denn die Vorgaben eines erschwinglichen Einheitstarifs nach der Richtlinie 97/67/EG zwingt die
DPAG nicht, bestimmten Kunden im B-to-B und Versandhandelssegment Preisnachlässe wesentlich
unterhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Einheitstarifs zu gewähren (144). Dies gilt vor allem dann,
wenn sich die auf der Rabattpolitik beruhenden Preise nicht an den tatsächlichen Kosten der
Haus-zu-Haus-Paketdienste orientieren (145).

(91) Betrachtet man die Kosten- und Erlösrechnung der DPAG für die Jahre 1994 bis 1998 so ergibt sich,
dass die Erlöse im Bereich der Paketdienstleistungen für den Versandhandel sich zwischen […] DEM
(1994) und […] DEM (1998) pro Sendung bewegten (146). Die Stückerlöse im B-to-B-Bereich lagen
zwischen […] DEM(1994) und […] DEM (1998) (147). Damit liegen die Preise für die beiden
wichtigsten Haus-zu-Haus-Dienste deutlich unter dem als erschwinglich eingestuften Einheitstarif des
billigsten Schalterpakets der untersten Gewichtsstufe (148). Aus Schaubild 1 lässt sich entnehmen, dass
die spezifischen Durchschnittsstückkosten der Haus-zu-Haus-Infrastruktur zwischen […] DEM
(1994) und […] DEM (1998) lagen. Deckung der spezifischen Haus-zu-Haus-Infrastrukturkosten
schloss damit eine kostenorientierte Rabattpolitik unterhalb des Einheitstarifs nicht aus. Bereits eine
nur etwas maßvollere Rabattpolitik im Bereich der Paketdienste für den Versandhandel (denn gerade
hier liegen die Erlöse durchweg unterhalb der spezifischen Durchschnittsstückkosten (149)) hätte es
der DPAG unschwer erlaubt 1) die spezifischen Kosten der Haus-zu-Haus-Infrastruktur durch Erlöse
abzudecken und 2) dem Versandhandel Paketdienste weit unterhalb des erschwinglichen Einheitsta-
rifs anzubieten.

(143) Vgl. die gleich lautenden Schlussfolgerungen des Bundeskartellamts im Rahmen zweier Gutachten nach § 37
Absatz 3 Postverfassungsgesetz bzw. § 7 des Gesetzes über die Regulierung der Telekommunikation und des
Postwesens Bundeskartellamt, 11. Januar 1995 und 28. August 1996, eingereicht durch Schreiben der Bundesre-
gierung vom 18. März 1997.

(144) Artikel 12, erster Gedankenstrich (ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14). Nach deutschem Recht ist im Bereich der
Paketdienste der Einheitstarif identisch mit dem erschwinglichen Preis, siehe § 1 Absatz 1 PPfLV.

(145) Artikel 12, zweiter Gedankenstrich.
(146) 1994: […] DEM; 1995: […] DEM; 1996: […] DEM; 1997: […] DEM; 1998: […] DEM. Diese Stückerlöse

beruhen auf den Angaben der Mitteilung der Bundesregierung vom 31. Januar 2002, Anlage zu Frage 5.
(147) 1994: […] DEM; 1995: […] DEM; 1996: […] DEM; 1997: […] DEM; 1998: M […] DEM. Diese Stückerlöse

beruhen auf den Angaben der Mitteilung der Bundesregierung vom 31. Januar 2002, Anlage zu Frage 5.
(148) Es gilt zu bedenken, dass ein wesentlicher Anteil der für Geschäftskunden beförderten Haus-zu-Haus-Pakete

mehr als 2 kg wiegen.
(149) Die Stückerlöse des B-to-B-Paketdienstes lagen nur im Jahre 1995 unter den zurechenbaren Durchschnittsstück-

kosten, diejenigen des Paketdienstes für den Versandhandel lagen dagegen durchgehend unterhalb dieser
Schwelle.
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B. Staatliche Mittel

(92) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs sind Finanzmittel dann als staatliche Mittel im Sinne des
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag einzuordnen, wenn sich die Mittel vor Übertragung an den
Empfänger unter staatlicher Kontrolle befanden (150). Zweitens ergibt sich aus der Rechtsprechung des
Gerichtshofs, dass Artikel 87 Absatz 1 alle Geldmittel erfasst, auf die Behörden tatsächlich zur
Unterstützung von Unternehmen zurückgreifen können, ohne dass es eine Rolle spielt, ob diese
Mittel auf Dauer zum Vermögen des Staates gehören (151). Dem Staat steht die Kontrolle der
Haushaltsmittel zu, aus denen der Beitrag zur Pensions-Unterstützungskasse geleistet wurde. Ebenso
übt der Staat unmittelbar die Kontrolle über die Schuldurkunden der Deutschen Bundespost aus.
Auch das auf die DPAG übergegangene Teilsondervermögen DB-Postdienst unterlag der unmittel-
baren Kontrolle durch den Staat.

(93) Nicht zuletzt auf der Grundlage der gesetzlich vorgegebenen Finanztransfers gemäß § 37 Absatz 3
PostVerfG standen auch die hierzu von der DB-Telekom aufzubringenden Finanzmittel unmittelbar
unter der Kontrolle des Staates, denn die Mittel des Finanztransfers standen den zuständigen
nationalen Behörden kraft gesetzlicher Regelung zur Verfügung, um die DB-Postdienst und später die
DPAG finanziell zu unterstützen. Darüber hinaus trug zum fraglichen Zeitpunkt, die DB-Telekom
war 1991 bis 1995 kein börsennotiertes Unternehmen, der Staat den in vollem Umfang den
finanziellen Nachteil, der mit den verlorenen Zuschüssen an die DB-Postdienst verbunden war. Die
Transferzahlungen stellen nach Ansicht der Kommission einen verlorenen Zuschuss dar, weil die
Finanzlage der Deutschen Bundespost Postdienst dergestalt war, dass eine normale Rendite in Form
von Dividenden oder Wertzuwachs für den Staat nicht zu erwarten war. Dies ergibt sich allein aus
der Tatsache, dass die verlorenen Zuschüsse allesamt dem Verlustausgleich der Deutschen Bundes-
post Postdienst und ab 1995 der DPAG dienten.

(94) Die Transferzahlungen sind dem Staat zuzurechnen, da sie gemäß § 37 Absatz 3 PostVerfG
gesetzlich geboten waren.

(95) Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs gemein-
schaftsrechtlich nicht zulässig sein kann, dass die Vorschriften über staatliche Beihilfen allein dadurch
umgangen werden, dass unabhängige Einrichtungen geschaffen werden, denen die Verteilung der
Beihilfen übertragen wird (152). Ohne die Regelung des § 37 Absatz 3 PostVerfG hätte der Staat die
Unterstützung der Deutschen Bundespost Postdienst und der DPAG aus allgemeinen Haushaltsmit-
teln vornehmen müssen.

C. Verfälschung des Wettbewerbs

(96) Seit 1976 erbringen Unternehmen in Deutschland verschiedene gewerbliche Paketdienste, hauptsäch-
lich im Bereich des 24-Stunden-Service mit Hausabholung, dem sogenannten Haus-zu-Haus-
Geschäft. Angesichts der akuten Gefährdung der Marktposition der DPAG durch verstärkt in den
Haus-zu-Haus-Bereich eintretende Wettbewerber begann die DPAG ab dem Jahr 1990 mit der
Modernisierung der Sparte Frachtpost. In diesem Zusammenhang hat die Bundesregierung eine Reihe
von Aufsichtsratsvorlagen, Beschlussvorlagen an den Vorstand und Projektunterlagen vorgelegt, aus
denen sich Zielrichtung und Betriebskonzept dieser Modernisierung ergeben (153). Diese Unterlagen
kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass sowohl die DPAG als auch ihre Wettbewerber im
Frachtdienstmarkt ihre Bemühungen auf den zeitkritischen 24-Stunden-Service mit Abholung
konzentrieren werden (154).

(97) Trotz Modernisierung der Frachtpost-Infrastruktur der DPAG konnten private Anbieter, insbesondere
die Deutsche Paket Dienst (DPD), UPS oder German Parcel, im Zeitraum von 1990 bis einschließlich
1999 ihre Marktposition im Bereich des zeitkritischen 24 Stunden Haus-zu-Haus-Paketdienst im
B-to-B-Segment weiter ausbauen. Die Marktanteile von UPS stiegen von 16 % auf 20 %, der DPD
verbesserte sich von 17 % auf 30 % und German Parcel kletterte von 4 % auf 13 % Marktanteil. In
diesem Zeitraum sank der Marktanteil der DPAG von […] % auf […] % (155).

(150) Rs. C-482/99 Frankreich/Kommission, Urteil vom 16. Mai 2002, noch nicht veröffentlicht, Randnrn. 37 und 38.
(151) Rs. C-482/99 Frankreich/Kommission, Urteil vom 16. Mai 2002, Randnrn. 37 und 38, vgl. auch Rs. C-83/98 P,

Frankreich/Ladbroke Racing und Kommission, Slg. 2000, I-3271, Randnr. 50.
(152) Rs. C-482/99 Frankreich/Kommission, Urteil vom 16. Mai 2002, Randnr. 23.
(153) Mitteilung der Bundesregierung vom 16. September 1999, Anhang 91/3, S. 3.
(154) Anhang 91/3, S. 11.
(155) Sparte Frachtpost der Deutschen Post AG, Darstellung und Bewertung der Entscheidungssituation der Sparte

Frachtpost 1996, Ctcon, April 1997, Annex 1: FiT-Team; Umsatz: Marktanteilsentwicklung im Business-to-Busi-
ness-Segment. Dies beinhaltet nicht die von Geschäftskunden am Postschalter abgegebenen Pakete, die auf ca.
[…] % des gesamten Geschäftskundenvolumens beziffert werden.
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(98) Andererseits blieb im gesamten Betrachtungszeitraum die DPAG die einzig nennenswerte Anbieterin
für flächendeckende Paket- und Katalogzustellung, die den spezifischen Bedürfnissen des Versandhan-
dels entsprach (156). Weder UPS noch die anderen Wettbewerber im B-to-B-Geschäft, DPD oder
German Parcel, konnten sich in nennenswertem Umfang im Paketdienst für den Versandhandel
etablieren. Die einzige alternative Infrastruktur, die zur Abwicklung von Paketdiensten für den
Versandhandel in nennenswertem Umfang tätig war, wurde von der Hermes Versand Service
(„Hermes“) betrieben, einer Tochtergesellschaft des größten deutschen Versandhändlers, der Otto
Versand AG. Allerdings stellte Hermes bis 1999 ausschließlich Pakete für den Otto Versand zu. Der
auf das Volumen bezogene Marktanteil der DPAG im Bereich der Paketdienste für den Versandhandel
lag im gesamten Zeitraum, für den Zahlen vorliegen (1990 bis 1999) stabil bei über 85 % (157).

(99) Die Entwicklung des Marktes für Paket- und Katalogzustellung für den Versandhandel zeigt, dass die
anhaltende spürbare Kostenunterdeckung in diesem Bereich die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer
Unternehmen, die sich erfolgreich im Bereich der Haus-zu-Haus-Paketdienste des B-to-B-Bereichs
etablieren konnten, nachhaltig beeinträchtigt hat. Im Gegensatz zur DPAG müssen unter normalen
Marktbedingungen tätige Wettbewerber alle Kosten einer entsprechenden Haus-zu-Haus-Infrastruktur
mittelfristig durch entsprechende Erlöse abdecken. Aber auch im Bereich der gewerblichen B-to-B-
Paketdienste bleibt anzunehmen, dass die Zuwachsraten privater Wettbewerber höher ausgefallen
wären, wenn die DPAG eine an den tatsächlichen Haus-zu-Haus-Infrastrukturkosten orientierte
Rabattpolitik verfolgt hätte (158).

D. Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten

(100) Durch die fortschreitende Liberalisierung zumindest derjenigen Postdienstleistungen, die dem Wett-
bewerb geöffnet sind, bildet sich zunehmend Wettbewerb zwischen Postdiensten innerhalb der
Gemeinschaft. Schon gegenwärtig sind die dem Wettbewerb geöffneten Postmärkte durch eine
Anzahl von multinationalen Unternehmen wie UPS, Federal Express oder des niederländischen Paket-
und Logistikanbieters TNT gekennzeichnet, die ihre Postdienste in mehreren Mitgliedstaaten
vertreiben. Verstärkt ein von Deutschland der DPAG gewährter Vorteil die Stellung der DPAG in dem
Wettbewerb offen stehenden Postmärkten, so muss dieser innergemeinschaftliche Handel als von
diesem Vorteil beeinflusst betrachtet werden (159). Dies ergibt sich vorliegend allein aus der Tatsache,
dass die Stärkung der DPAG im Bereich der wettbewerblichen Haus-zu-Haus-Paketdienste die weitere
Durchdringung des deutschen Marktes nachhaltig zu bremsen geeignet erscheint. Die Marktposition
der DPAG wird durch den staatlichen Mittelzufluss im Wettbewerb mit anderen Anbietern außerhalb
Deutschlands gestärkt. Da Postunternehmen aus anderen Mitgliedstaaten aber auch in Deutschland
Fuß fassen möchten, erschwert diese Stärkung der DPAG den Zugang zum deutschen Haus-zu-Haus-
Paketmarkt. Es steht deshalb fest, dass die staatliche Unterstützung der DPAG den Wettbewerb
verfälscht und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt.

E. Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt

(101) Staatliche Beihilfen sind grundsätzlich mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, sofern sie nicht
unter die im Vertrag vorgesehenen Ausnahmeregelungen nach Artikel 87 Absätze 2 und 3 und
Artikel 86 Absatz 2 fallen.

(102) Die Beihilfen, die der DPAG vorliegend gewährt werden, fallen unter keine der Ausnahmeregelungen
nach Artikel 87 Absatz 2 des EG-Vertrags. Bei diesen Beihilfen handelt es sich weder um Beihilfen
sozialer Art, die einzelnen Verbrauchern gewährt werden, noch um Beihilfen zur Beseitigung von
Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind,
noch um Beihilfen, die einzelnen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland gewährt werden.

(156) Entscheidung 2001/354/EG der Kommission vom 20. März 2001, Deutsche Post AG, ABl. L 125 vom
5.5.2001, S. 27, Randnr. 31.

(157) Vgl. auch die Informationsschrift des Bundesverbands des deutschen Versandhandels e. V., Versandhandel in
Deutschland, S. 17, wonach die DPAG 92 % der Pakete des Versandhandels in Deutschland befördert.

(158) Dies entspricht den Schlussfolgerungen des Bundeskartellamtes in zwei Gutachten zur Wettbewerbsaufsicht nach
§ 37 Absatz 4 Postverfassungsgesetz bzw. § 7 des Gesetzes zur Regulierung der Telekommunikation und des
Postwesens, Bundeskartellamt, 11. Januar 1995, S. 7 und 28. August 1996, S. 6, eingereicht von der deutschen
Regierung mit Schreiben vom 18 März 1997.

(159) Urteil des Gerichtshofs vom 7. September 1998 in der Rs. 730/79 Philip Morris/Kommission, Slg. 1980, S.
2671, Randnr. 11.
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(103) Ebenso wenig findet für diese Beihilfe eine der Ausnahmeregelungen in Artikel 87 Absatz 3
EG-Vertrag Anwendung. Die Beihilfen dienen nämlich weder der Förderung wichtiger Vorhaben von
gemeinsamem europäischen Interesse noch der Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirt-
schaftsleben eines Mitgliedstaats im Sinne des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe b) EG-Vertrag. Die
Beihilfen dienen auch nicht der Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes gemäß
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d) des genannten Absatzes. Sie können auch nicht als Beihilfen mit
regionaler Zielsetzung im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) oder c) EG-Vertrag interpre-
tiert werden, da sie nicht der Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige dienen und
nicht Teil einer multisektoralen Beihilferegelung sind, die in dem jeweiligen Gebiet sämtlichen
Unternehmen der betreffenden Wirtschaftszweige gewährt werden (dazu siehe die Leitlinien der
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (160)). Sie können auch nicht als
Beihilfen zur Förderung der Entwicklung bestimmter Aktivitäten im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c) EG-Vertrag angesehen werden, da die Beihilfen dazu dienen, die Betriebskosten der dem
Wettbewerb offen stehenden Haus-zu-Haus-Paketdienste zu decken und nicht Teil eines Gesamtplans
sind mit dem Ziel, die wirtschaftliche und finanzielle Rentabilität des Unternehmens wiederherzu-
stellen, ohne dass weitere Beihilfen erforderlich werden.

(104) Gemäß Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag gelten „für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind …, die Vorschriften dieses Vertrags, insbesondere
die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen
übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die Entwicklung des
Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Gemein-
schaft zuwiderläuft.“

(105) Da die DPAG im Bereich der dem Wettbewerb geöffneten Haus-zu-Haus-Paketdienste Nettomehrko-
sten in Höhe von 1 118,7 Mio. DEM aufweist, die in keinem Zusammenhang mit den gesetzlichen
Vorgaben der DPAG stehen, kann dieser Betrag nicht als tatsächlich aus den gemeinwirtschaftlichen
Pflichten resultierende Belastung angesehen werden. Nach der Rechtsprechung kann aber ein Vorteil,
der die Nettomehrkosten des öffentlichen Auftrags übersteigt, nicht als zur Erfüllung des gemeinwirt-
schaftlichen Auftrags notwendig betrachtet werden (161).

(106) Darüber hinaus steht fest, dass die Nettomehrkosten nicht zugunsten der Allgemeinheit der Postben-
utzer sondern den so genannten Selbstbuchern oder Kooperationspartnern, einem gewerblichen
Kundensegment, anfielen. Auch steht fest, dass die Rabattpolitik der DPAG zugunsten dieses gewerb-
lichen Kundensegments nach nationalem Recht nicht dem allgemeinen Interesse entsprach. Unter
diesen Umständen können Nettomehrkosten in Höhe von 1 118,7 Mio. DEM nicht auf der Erfüllung
einer gemeinwirtschaftlichen Pflicht beruhen.

V. SCHLUSSFOLGERUNG

(107) Soweit der staatliche Ausgleich für Nettomehrkosten einer Rabattpolitik dazu führt, die normaler-
weise mit der Erbringung dem Wettbewerb offen stehender Haus-zu-Haus-Paketdienste verbundenen
Kosten zu verringern, stellt dies einen Vorteil im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag dar. Ein
Betrag in Höhe von 1 118,7 Mio. DEM an Nettomehrkosten im Bereich der dem Wettbewerb
geöffneten Haus-zu-Haus-Paketdienste ist nicht durch die Erfüllung einer gemeinwirtschaftlichen
Pflicht hervorgerufen worden. Die Zuführung staatlicher Mittel, zum Ausgleich dieses Teils der
Kostenunterdeckung im Wettbewerb stellt einen im Wettbewerb relevanten Vorteil für die DPAG dar.
Entgegen ihren Wettbewerbern war die DPAG damit von der Notwendigkeit befreit, alle spezifisch
mit der Erbringung von Haus-zu-Haus-Diensten verbundenen Infrastrukturkosten durch Erlöse abzu-
decken. Dieser Vorteil und die mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe betragen 1 118,7
Mio. DEM —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ANGENOMMEN:

Artikel 1

Die staatliche Unterstützung, die Deutschland zugunsten der Deutschen Post AG in Höhe von 572
Millionen Euro (1 118,7 Mio. DEM) gewährt hat, ist mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar.

(160) ABl. C 74 vom 10.3.1998, S. 9.
(161) Rs. C 53/00, Randnr. 32.
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Artikel 2

(1) Deutschland ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um die in Artikel 1 genannte, rechtswidrig
gewährte Beihilfe abzuschaffen und vom Empfänger zurückzufordern.

(2) Die Beitreibung der Beihilfe erfolgt nach den nationalen Verfahren. Der beizutreibende Beihilfebetrag
erhöht sich um die Zinsen, die ab dem Tag des Erhalts der Beihilfe durch den Empfänger bis zu ihrer
tatsächlichen Rückzahlung auf der Grundlage des für die Berechnung des Subventionsäquivalents der
Regionalbeihilfen verwendeten Bezugssatzes berechnet werden.

Artikel 3

Deutschland teilt der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe dieser Entscheidung die
Maßnahmen mit, die ergriffen wurden, um der Entscheidung nachzukommen.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet.

Brüssel, den 19. Juni 2002

Für die Kommission

Mario MONTI

Mitglied der Kommission



(In Anwendung von Titel V des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

BESCHLUSS DES RATES
vom 13. September 2002

zur Durchführung des Gemeinsamen Standpunkts 2002/145/GASP über restriktive Maßnahmen
gegen Simbabwe

(2002/754/GASP)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Gemeinsamen Standpunkt 2002/145/GASP
des Rates vom 18. Februar 2002 über restriktive Maßnahmen
gegen Simbabwe (1), insbesondere auf Artikel 5, in Verbindung
mit Artikel 23 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische
Union,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit dem Gemeinsamen Standpunkt 2002/145/GASP
verhängte der Rat ein Verbot zur Erteilung von Einreise-
visa und verfügte das Einfrieren von Geldern; diese
Maßnahmen galten gegenüber der Regierung von
Simbabwe und Personen, die weitgehende Verantwor-
tung für schwere Verstöße gegen die Menschenrechte,
das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf
Vereinigungsfreiheit und das Recht, sich friedlich zu
versammeln, tragen.

(2) Am 22. Juli 2002 wurde der Gemeinsame Standpunkt
2002/145/GASP durch den Gemeinsamen Standpunkt
2002/600/GASP (2) geändert.

(3) Infolge der Regierungsumbildung vom 26. August 2002
in Simbabwe sollte die Liste der vorhin genannten
Personen auf den neuesten Stand gebracht werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die im Anhang des Gemeinsamen Standpunkts 2002/145/
GASP enthaltene Liste der Personen in der Fassung des Gemein-
samen Standpunkts 2002/600/GASP wird durch die im Anhang
enthaltene Liste ersetzt.

Artikel 2

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Annahme wirksam.

Artikel 3

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 13. September 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
P. S. MØLLER
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ANHANG

Liste der Personen nach Artikel 1

1. Mugabe, Robert Gabriel Präsident, geb. 21.2.1924, Kutama

2. Buka, Flora Staatsministerin für das Landreformprogramm (ehemalige Staatsministerin im
Amt des Vizepräsidenten Muzenda), geb. 25.2.1968

3. Charamba, George Ständiger Sekretär und Sprecher des Ministers für Infomation

4. Charumbira, Fortune Stellvertretende Ministerin für die Lokalverwaltungen, öffentliche Arbeiten und
das nationale Wohnungswesen, geb. 10.6.1962

5. Chigwedere, Aeneas Minister für Bildung, Sport und Kultur, geb. 25.11.1939

6. Chihuri, Augustine Polizeichef, geb. 10.3.1953

7. Chikowore, Enos Sekretär für Land und Wiederansiedlung, geb. 1936

8. Chinamasa, Patrick Minister für Justiz, geb. 25.1.1947

9. Chindori-Chininga, Edward Minister für Bergbau und Energie, geb. 14.3.1955

10. Chiwenga, Constantine Generalleutnant der Landstreitkräfte, geb. 25.8.1956

11. Chiwewe, Willard Erster Sekretär im Außenministerium, geb. 19.3.1949

12. Chombo, Ignatius Minister für Kommunalverwaltung, geb. 1.8.1952

13. Dabengwa, Dumiso Hochrangiges Ausschussmitglied, geb. 1939

14. Goche, Nicholas Minister für Sicherheit, geb. 1.8.1946

15. Gumbo, Rugare Stellvertretender Minister für Inneres, geb. 8.3.1940

16. Hove, Richard Sekretär für Wirtschaftsfragen, geb. 1935

17. Karimanzira, David Sekretär für Finanzen, geb. 25.5.1947

18. Kasukuwere, Saviour Stellvertretender Sekretär für Jugendfragen, geb. 23.10.1970

19. Kuruneri, Christopher Stellvertretender Minister für Finanzen und Wirtschaftsentwicklung, geb.
4.4.1949

20. Lesabe, Thenjiwe Sekretärin für Frauenfragen, geb. 1933

21. Machava, Jaison Minister für Bergwerke und die Entwicklung des Bergbaus, geb. 13.6.1952

22. Made, Joseph Minister für Landwirtschaft, geb. 21.11.1954

23. Madzongwe, Edna Stellvertretende Sekretärin für Produktion und Arbeit, geb. 11.7.1943

24. Mahofa, Shuvai Stellvertretende Ministerin für Jugendentwicklung, Gleichstellungsfragen und
Schaffung von Arbeitsplätzen, geb. 4.4.1941

25. Makoni, Simbarashe Finanzminister, geb. 22.3.1950

26. Malinga, Joshua Stellvertretender Sekretär des Politbüros, Stellvertretender Sekretär für Behin-
derte und Benachteiligte, geb. 28.4.1944

27. Mangwana, Paul Staatsminister für Unternehmen und halbstaatliche Einrichtungen (ehemaliger
Stellvertretender Minister für Justiz-, Rechts- und Parlamentsangelegenheiten),
geb. 10.8.1961

28. Mangwende, Witness Minister für Verkehr und Kommunikation (ehemaliger Stellvertretender
Sekretär für Verwaltung), geb. 15.10.1946

29. Manyika Elliot Minister für Jugend, geb. 30.7.1955

30. Manyonda, Kenneth Stellvertretender Minister für Industrie und Internationalen Handel, geb.
10.8.1948

31. Marumahoko, Reuben Stellvertretender Minister für die Entwicklung im Bereich Energie und Strom,
geb. 4.4.1948

32. Masuku, Angeline Sekretärin des Politbüros, Sekretärin für Wohlfahrt behinderter und benachtei-
ligter Personen, geb. 14.10.1936

33. Mathuthu, T. Stellvertretender Sekretär für Verkehr und soziale Wohlfahrt
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34. Midzi, Amos Bernard Muvenga Minister für die Entwicklung im Bereich Energie und Strom, geb. 4.7.1952

35. Mnangagwa, Emmerson Parlamentssprecher, geb. 15.9.1946

36. Mobeshora, Swithun Minister für Verkehr und Kommunikation, geb. 20.8.1945

37. Mohadi, Kembo Minister für Inneres (ehemaliger Stellvertretender Minister für die Lokalverwal-
tungen, öffentliche Arbeiten und das nationale Wohnungswesen), geb.
15.11.1949

38. Moyo, Jonathan Minister für Information, geb. 12.1.1957

39. Moyo, July Minister für den öffentlichen Dienst, Arbeit und soziale Wohlfahrt, geb.
7.5.1950

40. Moyo, Simon Khaya Stellvertretender Sekretär für Rechtsangelegenheiten, geb. 1945

41. Mpofu, Obert Stellvertretender Sekretär für Nationale Sicherheit, geb. 12.10.1951

42. Msika, Joseph Vizepräsident, geb. 6.12.1923

43. Muchena, Olivia Staatsministerin für Information und Öffentlichkeitsarbeit (ehemalige Staatsmi-
nisterin im Amt des Vizepräsidenten Msika), geb. 18.8.1946

44. Muchinguri, Oppah Sekretärin für Gleichstellungsfragen und Kultur, geb. 14.12.1958

45. Mudenge, Stan Außenminister, geb. 17.12.1941, Zimutu Reserve

46. Mugabe, Grace Ehefrau von Robert Mugabe, geb. 23.7.1965

47. Mugabe, Sabina Hochrangiges Ausschussmitglied, Politbüromitglied, geb. 14.10.1934

48. Mujuru, Joyce Ministerin für Ländliche Ressourcen und Wasser, geb. 15.4.1955

49. Mujuru, Solomon Hochrangiges Ausschussmitglied, geb. 1949

50. Mumbengegwi, Samuel Minister für Hochschulbildung und Technologie, geb. 23.10.1942

51. Murerwa, Herbert Minister für Finanzen und Wirtschaftsentwicklung (ehemaliger Minister für
Industrie und Internationalen Handel), geb. 31.7.1941

52. Mushohwe, Christopher Stellvertretender Minister für Verkehr und Kommunikation, geb. 6.2.1954

53. Mutasa, Didymus Sekretär für Außenbeziehungen, geb. 27.7.1935

54. Mutiwekuziva, Kenneth Stellvertretender Minister für die Entwicklung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen, geb. 27.5.1948

55. Muzenda, Simon Vengesai Vizepräsident, geb. 28.10.1922

56. Muzenda, Tsitsi Hochrangiges Ausschussmitglied, Politbüromitglied, geb. 28.10.1922

57. Muzonzini, Elisha Brigadegeneral (Nachrichtendienst), geb. 24.6.1957

58. Ncube, Abedinico Stellvertretender Minister für Auswärtige Angelegenheiten, geb. 13.10.1954

59. Ndlovu, Naison Sekretär für Produktion und Arbeit, geb. 22.10.1930

60. Ndlovu, Sikhanyiso Stellvertretender Sekretär für Kommissariat, geb. 20.9.1949

61. Nhema, Francis Minister für Umwelt und Tourismus, geb. 17.4.1959

62. Nkomo, John Im Präsidentenamt zuständig für besondere Angelegenheiten (ehemaliger Mini-
ster für Inneres), geb. 22.8.1934

63. Nkomo, Stephen Hochrangiges Ausschussmitglied, geb. 1925

64. Nyoni, Sithembiso Ministerin für kleine und mittlere Unternehmen (ehemalige Staatsministerin,
informeller Sektor), geb. 20.9.1949

65. Parirenyatwa, David Minister für Gesundheitsfragen und Wohlfahrt der Kinder (ehemaliger Stellver-
tretender Minister), geb. 2.8.1950

66. Pote, S M Stellvertretende Sekretärin für Gleichstellungsfragen und Kultur

67. Rusere, Tinos Stellvertretender Minister für Ländliche Ressourcen und Wasserwirtschaft, geb.
10.5.1945

68. Sakupwanya, Stanley Stellvertretender Sekretär für Gesundheitsfragen und Wohlfahrt der Kinder

69. Sekeramayi, Sidney Minister für Verteidigung, geb. 30.3.1944

70. Shamuyarira, Nathan Sekretär für Information und Öffentlichkeitsarbeit, geb. 29.9.1928

71. Shiri, Perence Generalleutnant der Luftwaffe, geb. 1.11.1955

72. Shumba, Isaiah Stellvertretender Minister für Bildung, Sport und Kultur, geb. 3.1.1949
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73. Sikhosana, Absolom Politbüro-Sekretär, Sekretär für Jugendfragen

74. Stamps, Timothy Minister für Gesundheitsfragen und Wohlfahrt der Kinder, geb. 15.10.1936

75. Tawengwa, Solomon Stellvertretender Politbüro-Sekretär, Stellvertretender Sekretär für Finanzen,
geb. 15.6.1940

76. Tungamirai, Josiah Sekretär für Beschäftigung und Eingeborenenförderung, geb. 8.10.1948

77. Utete, Charles Kabinettschef, geb. 30.10.1938

78. Zimonte, Paradzai Leiter der Strafvollzugsanstalten

79. Zvinavashe, Vitalis General (CDS), geb. 1943
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